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Jahresbericht 2022 
Geschätzte Stimmberechtigte 

Wie Sie wissen, ist ein Rechnungsjahr der Schulgemeinde deckungsgleich mit dem Ka-
lenderjahr, ein Schuljahr hingegen beginnt jeweils im August und endet im Juli des 
Folgejahres. Aus diesem Grund wird über die wesentlichen Ereignisse aus dem Kalen-
derjahr 2022 sowie über verschiedene Gegebenheiten aus dem aktuellen Schuljahr 
2022/23 informiert.  

Rückblick auf das Jahr 2022 

Zu Jahresbeginn führten nebst Covid-19-Erkrankungen auch weitere typische Krank-
heitsbilder der kalten Jahreszeit dazu, dass laufend sowohl Schülerinnen und Schüler 
als auch Mitarbeitende der VSG Wigoltingen ausfielen. 

Aufgrund der nach wie vor angespannten Pandemiesituation wurde das Budget 2022 
den Stimmberechtigten anlässlich der Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 vor-
gelegt und mit deutlicher Zustimmung angenommen. Am gleichen Abstimmungswo-
chenende wurde Beat Hostettler in die Schulbehörde gewählt als Nachfolger des zu-
rücktretenden Behördenmitglieds Urs Winistörfer. 

Seit Februar 2022 können Eltern und Erziehungsberechtigte im Rahmen des «Eltern-
Netzwerks» aktiv werden und schulische Themen und Projekte lancieren. Das «Eltern-
Netzwerk» ist aus einem Projekt entstanden, an welchem nebst Mitarbeitenden der 
VSG Wigoltingen auch eine Gruppe von Eltern und Erziehungsberechtigten mitgear-
beitet hatte. 

Ab März 2022 beschäftigte die ganze Schule die Aktualität des Krieges in der Ukraine. 
Dessen Auswirkungen erreichten schnell auch uns, eine ländliche Schulgemeinde im 
Kanton Thurgau. Alle Beteiligten der VSG Wigoltingen setzten sich mit viel Engage-
ment dafür ein, den etwa zehn Flüchtlingskindern aus der Ukraine, deren Weg in die 
Politischen Gemeinden Wigoltingen, Wäldi und Raperswilen geführt hatte, den Schul-
besuch an einem Standort der VSG Wigoltingen zu ermöglichen. 

Anlässlich der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 1. März 2022 informierte 
die Schulbehörde Interessierte betreffend das gewählte Wettbewerbsverfahren, die 
beigezogenen Fachpersonen sowie zum Wettbewerbskredit für den geplanten Neu-
bau Zyklus 1 in Wigoltingen. Ziel der Veranstaltung war nebst der Weitergabe von 
Informationen auch, Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung entgegenzunehmen 
und diese in die weitere Vorbereitung des Kreditantrags aufzunehmen. 

An der Schulgemeindeversammlung vom 26. April 2022 genehmigten die anwesen-
den Stimmberechtigten die Rechnung 2021. Weiter wurde der beantragte Kredit für 
das Wettbewerbsverfahren Neubau Zyklus 1 Wigoltingen in der Höhe von Fr. 300'000 



genehmigt. Das per 31. Juli 2022 abtretende Behördenmitglied Urs Winistörfer wurde 
verdankt und verabschiedet.  

Am 1. August 2022 trat Beat Hostettler sein Amt als Behördenmitglied an und über-
nahm das Ressort Finanzen und Informatik. 

Die in den vergangenen Jahren in verschiedenen Abteilungen der VSG Wigoltingen 
vorgenommenen strukturellen Änderungen in der Klassenführung haben sich in der 
Umsetzung bewährt, weshalb die Klassen auf das Schuljahr 2022/23 in der gleichen 
Zusammensetzung weitergeführt werden wie im vergangenen Schuljahr. Insgesamt 
starteten 450 Schülerinnen und Schüler in einer neuen Klasse innerhalb der VSG Wi-
goltingen, das sind 20 Kinder mehr als ein Jahr zuvor. Über 90 Mitarbeitende sorgen 
für einen reibungslosen und abwechslungsreichen Schulalltag. 

Seit August 2022 stehen der Schulführung mit dem frisch sanierten ehemaligen Leh-
rerhaus an der Kirchstrasse 10 in Wigoltingen der dringend benötigte zusätzliche 
Raum zur Verfügung.  

Die bauliche Ertüchtigung des Werkzentrums in Wigoltingen konnte termingerecht 
abgeschlossen werden und die Räumlichkeiten stehen seit August 2022 wieder voll-
umfänglich für schulische Belange wie auch für ausserschulische Aktivitäten zur Ver-
fügung. 

Bis September 2022 gingen im Rahmen des Wettbewerbverfahrens für den Neubau 
Zyklus 1 Wigoltingen 13 Ideenskizzen ein, welche von der eingesetzten erweiterten 
Fachjury geprüft und beurteilt wurden. Es wurden fünf Projekte ausgewählt, welche 
im Rahmen des Wettbewerbverfahrens weiterbearbeitet wurden. 

Am 1. Oktober 2022 trat Beatrice Beerli als Leiterin Finanzen ihre Stelle mit einem 
Pensum von 60 Stellenprozenten an. Seither erfolgt die Buchführung der VSG Wigol-
tingen wieder schulintern. In den vergangenen Jahren wurde die Rechnung durch die 
Studer Treuhand GmbH in Affeltrangen geführt. 

Anlässlich der Schulgemeindeversammlung vom 13. Dezember 2022 genehmigten die 
Stimmberechtigten das Budget 2023 unter Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses 
von 96%. Im Rahmen des Budgets Investitionsrechnung wurde des Kredits zur Erneu-
erung der Schulküche Sekundarschule sowie der Anschaffung von MacBooks auf Se-
kundarstufe zugestimmt. Die Schulbehörde informierte, dass im kommenden Som-
mer ein starker Jahrgang an Kindern in den Kindergarten eintreten wird, so dass am 
Standort Wigoltingen voraussichtlich vorübergehend eine 4. Kindergartenabteilung 
eröffnet werden muss. 

Das laufende Jahr 2023 

Zur Sicherstellung des einheitlichen Bildungsauftrags und der Qualitätsprüfung über 
sämtliche Volksschulen im Kanton Thurgau führt das Amt für Volksschule bei den 
Schulgemeinden sogenannte Auditverfahren durch. Im Februar und März wurden 
diesbezüglich an der VSG Wigoltingen Daten erhoben. Weiter mussten seitens Schule 



verschiedene Dokumente bereitgestellt sowie eine Selbsteinschätzung vorgenom-
men werden. Voraussichtlich ist das Verfahren Audit im Juni abgeschlossen.  

Die Rechnung 2022 wurde der Behörde vorgelegt und Mitte März durch die Mitglie-
der der Rechnungsprüfungskommission revidiert. 

Mitte April wurde anlässlich der Schlussbeurteilung das Siegerprojekt des Wettbe-
werbs für den Neubau Zyklus 1 Wigoltingen ausgewählt. Die Präsentation des Sieger-
projekts erfolgt am 31. Mai ab 19.00 Uhr anlässlich einer öffentlichen Ausstellung in 
der Mehrzweckhalle Wigoltingen. 

An der Informationsveranstaltung vom 18. April informierte die Schulbehörde über 
die vorgenommene Revision der Gemeindeordnung der VSG Wigoltingen und erläu-
terte den Entwurf der neuen Gemeindeordnung. Weiter wurde das Gebührenregle-
ment vorgestellt, welche die geltende «Benützungsverordnung für Hallen, Räume und 
Aussenanlagen» ablösen wird.  

Wie Sie sehen, haben sich die Rädchen in der VSG Wigoltingen in den vergangenen 
Monaten weiterhin unaufhörlich gedreht und nicht nur den schulischen Alltagsbe-
trieb aufrechterhalten, sondern auch eine stetige Weiterentwicklung in verschiede-
nen Bereichen ermöglicht. Das freut uns als Schulbehörde besonders und namens der 
Behörde danke ich Ihnen, geschätzte Stimmberechtigten, an dieser Stelle ganz herz-
lich für Ihr Vertrauen. Denn nur mit Ihrer Unterstützung werden die Rädchen auch 
weiterhin reibungslos funktionieren und die VSG Wigoltingen kann ihrem Auftrag, ei-
nen zeitgemässen Schulbetrieb sicherzustellen, weiterhin vollumfänglich nachkom-
men. 

Nathalie Wasserfallen 
Präsidentin 



1 

Protokoll 36. Schulgemeindeversammlung vom 13.12.2022 
Budget 2023 

Datum: Dienstag, 13. Dezember 2022 
Zeit: 20.00 Uhr 
Ort: Mehrzweckhalle Wigoltingen 

Traktanden: 1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz 
2. Wahl von zwei Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Abnahme Protokoll der 35. Schulgemeindeversammlung vom 26.04.2022
4. Budget 2023

a) Steuerfuss
b) Budget
c) Investitionsbudget
d) Finanzplan

5. Investitionskredit: Schulküche Sekundarschule
6. Investitionskredit: Informatik Hardware
7. Anträge zur Genehmigung

a) Steuerfuss
b) Budget Erfolgsrechnung 2023
c) Budget Investitionsrechnung 2023

8. Verschiedenes und Umfrage

Die Präsidentin Nathalie Wasserfallen begrüsst alle Anwesenden zur Schulgemeindeversamm-
lung. Als Einstieg gibt es eine Darbietung von Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarschul-
klasse von Michael Hirtl mit Poetry Slam und einer Tanzvorführung. Vor der eigentlichen Ver-
sammlungseröffnung informiert die Schulbehörde über folgende aktuelle Themen:  

Audit des Kanton Thurgau Amt für Volksschule, Neubau Zyklus 1 Wigoltingen, Sanierung ehema-
liges Lehrerhaus Kirchstrasse 10 Wigoltingen, Sanierung Werkzentrum, 4. Kindergartenabteilung 
in Wigoltingen ab Schuljahr 2023/2024, Wechsel von der Studer Treuhand GmbH zur vsg-internen 
Leitung Finanzen per 1.10.2022, neues Layout der Botschaften ab 2023, Schülerinnen und Schüler 
aus der Ukraine. 

1. Begrüssung und Feststellung Präsenz
Die Präsidentin eröffnet die Schulgemeindeversammlung zum Budget 2023. Als Gäste ohne
Stimmrecht begrüsst sie namentlich: Beatrice Beerli (Leiterin Finanzen und Protokollführung),
Mirko Spada (Schulleiter Zyklen 1 und 2), Philipp Zimmer (Schulleiter Zyklus 3), Mario Testa (Ver-
treter Thurgauer Zeitung ).

Entschuldigt für die heutige Versammlung haben sich Hermann Studer (Studer Treuhand GmbH), 
Sonja Wiesmann (Gemeindepräsidentin Politische Gemeinde Wigoltingen), die Mitglieder des Ge-
meinderats der Politischen Gemeinde Wigoltingen, Adrian König (Gemeindepräsident Politische 
Gemeinde Wäldi) und Richard Habegger. 
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Die Präsidentin weist darauf hin, dass zur Sicherstellung einer ordentlichen Protokollierung die 
Versammlung mittels eines Voicerecorders aufgezeichnet wird. Diese Aufnahme wird nach 
Genehmigung des Protokolls wieder gelöscht. 

Die Präsidentin informiert über den Ablauf der Versammlung. Sie hält fest, dass die Botschaften 
innerhalb der gesetzlichen Frist zugestellt wurden. Gegen die Einladung und das Stimmrecht von 
anwesenden Personen werden keine Einwände erhoben. 

Stimmberechtigte gemäss Stimmregister:  2’458 
Anwesende Stimmberechtigte: 43 
Absolutes Mehr: 22 
Stimmbeteiligung 1.75% 

Die Präsidentin stellt die Traktandenliste vor. Es werden keine Einwände gegen die Traktanden-
liste erhoben.  

2. Wahl von zwei Stimmenzählerinnen / Stimmenzählern
Als Stimmenzählerin und Stimmenzähler schlägt die Präsidentin Beat Sonderegger und Marietta
Mikolaj vor. Seitens Stimmberechtigte werden keine weiteren Vorschläge eingebracht und die
vorgeschlagenen zwei Personen werden einstimmig gewählt.

3. Protokoll der 35. Schulgemeindeversammlung vom 26.04.2022
Gegen das Protokoll der letzten Schulgemeindeversammlung werden keine Einwände erhoben.
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Protokollführerin Rachel Döbeli verdankt.

4. Budget 2023
Beat Hostettler infomriert, dass er am 1. August 2022 sein Amt als Mitglied der Schulbehörde
angetreten hat und seine erste grosse Aufgabe die Erstellung vom Budget 2023 war.

a) Steuerfuss
Budgetieren in der aktuellen Zeit ist nicht sehr einfach. Einerseits sah es im Sommer 2022 so aus,
dass die Lohnerhöhung von Lehrpersonen und Verwaltungspersonal aufgrund der Teuerung bei
2-2,5% gemäss Vorgaben vom Kanton festgelegt wird. Dann hat die Pensionskasse Thurgau im
August mitgeteilt, dass sie per 30.6.2022 in einer Unterdeckung ist und man bei der Budgetierung
mit ca. CHF 100'000 Sanierungsbeiträgen rechnen soll. Die Strom- und Energiepreise steigen
nächstes Jahr markant und die VSG hat einen hohen Energiebedarf. Bis vor Kurzem konnte davon
ausgegangen werden, dass bei den Holzschnitzeln keine grossen Preisänderungen kommen, nun
hat der Lieferant jedoch mitgeteilt, dass auch hier mittelfristig mit Preiserhöhungen gerechnet
werden muss. Das Amt für Volksschule ist sehr optimistisch was die Steuerkraft und das
Zinsniveau angeht, behält sich aber vor, offen zu lassen, in welche Richtung es geht. Aufgrund
dieser Vorgaben präsentieren wird ein Budget mit unverändertem Steuerfuss von 96%
präsentiert.

b) Budget
Bei einem Gesamtaufwand von CHF 9'547'900 und einem Gesamtertrag von CHF 8'385'000
kommt es zu einem budgetierten Defizit von CHF 1'162'900. Als weitere Information wird der
Vergleich bei einem Steuerfuss von 100% präsentiert. Bei diesem Steuerfuss würde ein
budgetiertes Defizit von CHF 813'500 resultieren. Die Schulbehörde ist sich bewusst, dass – auch
mit Blick auf die Rechnung 2021, Budget 2022 und 2023 – Schritte notwendig sind, um kurz- und
mittelfristig wieder ein ausgeglichenes Finanzergebenis zu erreichen.
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Beat Hostettler führt durch die Zahlen gemäss Botschaft und erläutert die Einzelheiten. Die letzte 
publizierte Lohnerhöhung des Kantons soll nun doch nicht ganz so hoch ausfallen wie erwartet, 
was die budgetierten Lohnkosten etwas senken wird. Er führt an, dass es eine stetig wachsende 
Anzahl Schülerinnen und Schüler gibt, was zu höheren Kosten bei den Schülertransporten etc. 
führt. 

Die Präsidentin informiert über die Kosten im Bereich sonderpädagogische Massnahmen. Man 
seht anhand der steigenden Personalkosten der letzten Jahre, dass in den Schulzimmern nicht 
mehr nur Lehrpersonen stehen und die Schülerinnen und Schüler unterrichten, sondern dass die 
gesamte Pädagogik in den vergangenen Jahren eine neue Dimension angenommen hat. D.h. man 
ist immer individueller unterwegs, nimmt die Schülerinnen und Schüler individueller wahr, 
versucht nach Möglichkeit massgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten, damit jedes Kind im 
Bereich der Förderung dort abgeholt wird, wo sein Stand ist. Das Thema Förderung hat die 
Schulbehörde in den vergangenen zwei Jahren sehr stark beschäftigt, da es eine grosse Zunahme 
an pädagogischen Massnahmen gab, die in der Behörde diskutiert und für die Geld gesprochen 
werden musste. Sonderpädagogische Massnahmen dienen als Unterstützungsmassnahmen der 
individuell angepassten Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf. 
Dies sind insbesondere Schulische Heilpädagogik (SHP), Logopädie (inkl. Kinder im Vorschulalter), 
Psychomotorik, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Hausaufgabenhilfe, Dispensation in Fächern, 
Lernzielanpassungen, Nachteilsausgleiche, Nachhilfeunterricht infolge Krankheit, Unfall oder 
Umzug und Schulsozialarbeit.  

Weiter gibt es aktuell durch die Ukraine-Krise eine starke Mehrbelastung in verschiedenen 
Bereichen des Schulbetriebs. Erhöht werden der Aufwand und die Kosten zusätzlich noch durch 
die geografisch weit auseinanderliegenden drei Schulstandorte. Die Kinder aus der Ukraine 
können nicht zu einer Integrationsklasse zusammen genommen werden, sondern diese Schüler-
innen und Schüler müssen in den bestehenden Klassen integriert werden. Sekundarschülerinnen 
und -schüler können je nach Verfügbarkeit von freien Plätzen während einer beschränkten Zeit in 
Frauenfeld eine Integrationsklasse besuchen. Die Kosten werden von der VSG Wigoltingen 
getragen. 

Bezüglich Kosten für sonderpädagogische Massnahmen gibt einen vom Kanton berechneten 
Zuschlag, der jährlich neu bestimmt wird. Der genaue Zuschlag pro Schulgemeinde wird vom 
Regierungsrat jeweils Ende eines Kalenderjahrs festgelegt. D.h. es ist jeweils erst am Ende vom 
Rechnungsjahr bekannt, wieviel der Kanton der VSG Wigoltingen für sonderpädagogische 
Massnahmen anrechnet. Im Jahr 2021 wurde der VSG Wigoltingen ein Zuschlag von 19%  gewährt, 
was einem Betrag von CHF 712'000 entspricht. Die effektiven Personalkosten und Honorare im 
Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen betrugen jedoch effektiv CHF 998'000.  

Nicht berücksichtigt sind Kosten für Material, Schulraum und Administration zur Umsetzung von 
sonderpädagogischen Massnahmen. 

Der Schulbehörde ist es ein grosses Anliegen, trotz der geografisch dezentralen Strukturen der 
VSG Wigoltingen und der grossen Diversität an Schülerinnen und Schülern, eine möglichst 
angemessene und zeitgemässe Förderung sicherzustellen, weshalb sie bis jetzt im Bewusstsein 
gehandelt hat, dass die effektiven Kosten den vom Kanton anrechenbaren Betrag übersteigen. 
Die VSG Wigoltingen hat aufgrund der hohen Kosten im Bereich der sonderpädagogischen 
Massnahmen beim Kanton ein Gesuch um befristete Erhöhung des Zuschlags gestellt und damit 
rückwirkend für das Kalenderjahr eine Erhöhung auf 21.2% erwirken können. 

Beat Hostettler führt weiter durch die diversen Budgetpositionen.  

Markus Werner informiert zum Unterhalt an Hochbauten und Grundstücken. 
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c) Investitionsbudget
Beat Hostettler informiert, dass das Investitionsbudget von total CHF 351'000 sich aus CHF 55'000
für Hardware Primarschule, CHF 56'000 für Hardware Sekundarschule und CHF 240'000 für den
Umbau der Sekundarschulküche zusammensetzt.

d) Finanzplan
Beat Hochstettler erläutert den Finanzplan 2024 - 2028.

5. Investitionskredit: Schulküche Sekundarschule
Markus Werner erläutert die Kostenzusammenstellung im Detail. Die Stimmberechtigten äussern
keinen Diskussionsbedarf zu diesem Traktandum.

6. Investitionskredit: Informatik Hardware
Beat Hostettler informiert über den Ersatz und die Neuanschaffung der Apple-MacBooks.

Tobias Roth fragt nach der Zusammensetzung der berechneten Gesamtkosten von CHF 1'000 pro 
MacBook. Beat Hostettler erläutert, dass nebst der Anschaffungskosten auch der Aufwand für die 
Bereitstellung und Vorbereitung durch die iScouts enthalten sei.  

Patrik Steffen fragt nach dem Grund für den Entscheid zugunsten von MacBooks. Er wisse von 
verschiedenen Schulen, dass diese mit Tablets und nicht mit Laptops arbeiten würden. Ab der 5. 
Klasse würde jedem Kind ein eigenes Gerät zur Verfügung gestellt, das am Ende der 
obligatorischen Schulzeit erworben werden könne. Weiter habe man mehr oder weniger plausible 
Gründe für die Kostenzunahmen gehört, aber nichts zum Thema Sparen. Patrick Steffen möchte 
wissen, welche Überlegungen die Schulbehörde für eine Bremse der Kosten gemacht hat. 

Philipp Zimmer erklärt zur Frage bezüglich Entscheids zugunsten von MacBooks, dass im Zyklus 1 
(Kindergarten und 1./2.Klasse) ausschliesslich mit Tablets gearbeitet wird, im Zyklus 2 (3.-6. 
Klasse) gab es in der VSG seit der Einführung von mobilen Geräten Laptops in Klassensätzen, d.h. 
10 Geräte pro Klasse, früher als Windows-Geräte, heute mit den MacBooks, die wesentlich 
günstiger sind. Der Grund für diese Aufteilung liegt darin, dass Tablets keine geeigneten 
Arbeitsgeräte sind, wenn die Kinder mit dem Tastaturschreiben anfangen. Weiter laufen viele der 
verwendeten Lernprogramme auf den Tablets nicht, weil sie nicht für diese Geräteart 
programmiert sind. Auch gibt es die entsprechenden Lernprogramme nicht als App zu erwerben. 
Im Zyklus 3 wurden in den vergangenen Jahren iPads verwendet. Insbesondere in der Zeit der 
Covid 19-Pandemie wurde festgestellt, dass diese Geräteart nicht den Bedürfnissen der 
Sekundarstufe entspricht. Als Beispiel wird das Verfassen eines Bewerbungsschreibens genannt. 
Die Frage hinsichtlich einer 1:1-Ausstattung bereits ab Zyklus 2 ist berechtigt. Dieses Thema wird 
derzeit schulintern geprüft und wird es bis zum nächsten Beschaffungszeitpunkt im Jahr 2026 
entscheiden.  

Patrick Steffen wiederholt, dass er viele Schulen kenne, die mit Tablets arbeiten würden und die 
angeführten Probleme nicht hätten. Seine Frage sei zwar beantwort, aus seiner Sicht sei sie aber 
nicht plausibel. Philipp Zimmer fügt an, dass infolge des Austauschs mit anderen Schulen zu 
diesem Thema bekannt ist, dass der Entscheid zur einen oder anderen Geräteart in der Regel 
gestützt auf die gemachten Erfahrungen einer Schule basiert. Es sind ihm auch Schulen bekannt, 
die nur mit Laptops arbeiten. Tablets sind zwar kostengünstiger, aus der von der VSG Wigoltingen 
vertretenen Sicht sind Laptops jedoch von der Handhabung her besser geeignet für eine 
Bildungseinrichtung. Aus diesem Grund werden in der VSG Wigoltingen seit jeher ab dem Zyklus 
2 Laptops eingesetzt, im Zyklus 3 inzwischen seit zwei Schuljahren. 
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Die Präsidentin führt zur zweiten Frage von Patrick Steffen betreffend Sparen aus, dass die 
Schulbehörde bei der Besprechung des Budgets 2023 eingehend diskutierte, wo Einsparungen 
gemacht werden können. Die Schulbehörde schaute dabei verschiedene Positionen genauer an. 
Beispielsweise wurde geprüft, ob die im Jahr 2021 erfolgte Aufstockung der schulischen 
Sozialarbeit von 60 Stellenprozenten auf 100 Stellenprozente rückgängig gemacht werden soll. 
Die Behörde war sich jedoch einig, dass die mit der Aufstockung erreichten Ziele höher zu werten 
sind als die mit einer Reduktion der Stellenprozente verbundene, vergleichsweise geringe 
Einsparung von etwa CHF 30'000. So zog sich die Diskussion bei verschiedenen Positionen durch, 
bei denen über mögliche Einsparungen im 5-stelligen Bereich diskutiert wurde. Das Resultat der 
Diskussion war, dass sich die von der Schulbehörde bestimmten möglichen Einsparungen nicht 
wesentlich auf das Resultat des vorgelegten Budgets auswirkten. Darüber hinaus gibt viele 
Ausgaben, die in ihrer Höhe von der VSG Wigoltingen nicht beeinflusst werden können, sondern 
vom Kanton vorgegeben werden, z.B. die Lohneinstufung von Lehrpersonen. Das Resultat der 
Diskussion in der Schulbehörde war, das Budget 2023 ohne essentiellen Sparmassnahmen mit 
dem ausgewiesenen Defizit von CHF 1.1 Mio. an der heutigen Versammlung vorzulegen. Das 
Budget basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 96%, da auch bei einem Steuerfuss von 100% 
das Defizit nach wie vor bei CHF 800'000 liegt. Die Schulbehörde ist sich bewusst, dass es so nicht 
weiter gehen kann. Vor zwei Jahren wurde der Steuerfuss auf Empfehlung vom Kanton hin von 
den Stimmberechtigten auf 93 % gesenkt. Dies, da der Kanton die Haltung hat, dass sowohl die 
politischen Gemeinden, als auch die Schulgemeinden nicht zuviel Eigenkapital haben sollen. Mit 
dem Budget 2022 wurde der Steuerfuss auf 96% angehoben. Die VSG Wigoltingen verfügt nach 
wie vor über ein vergleichsweise hohes Eigenkapital. Was man jedoch nicht auf den ersten Blick 
sieht, ist, dass das Eigenkapital in Gebäuden steckt und nicht auf den Konten verfügbar liegt. Es 
gibt sanierungsbedürftige Gebäude, was wiederum einen hohen Unterhalt zur Folge hat.  

Die Schulbehörde arbeitet in den kommenden Monaten die Grundlagen auf, gestützt auf welche 
detailliert ersichtlich wird, in welchen Bereichen welche Kosten anfallen. Gestützt auf diese 
Grundlagen kann die Schulbehörde dann Massnahmen diskutieren und aufzeigen, welche zur 
Einsparung von Kosten ergriffen werden können. Bereits heute ist jedoch klar, dass es bei 
Einsparungen auch zu Einbussen der Qualität in den betreffenden Bereichen kommen wird. Am 
Schluss werden die Stimmberechtigten entscheiden, wie es weitergehen soll. Sind sie bereit für 
eine Steuererhöhung und die Weiterführung der VSG Wigoltingen in der bisherigen Art oder 
besteht keine Bereitschaft dafür, höhere Steuern zu bezahlen und die Schulbehörde muss andere 
Möglichkeiten der Einsparung prüfen und vorlegen. Im Raum stehen insbesondere die hohen 
Kosten aufgrund der Führung von drei Primarschulstandorten. Auch die finanzielle Tragbarkeit 
der Sekundarschule wird eingehend geprüft werden müssen. Je kleiner eine Sekundarschule ist, 
um so grösser ist der nicht gedeckte finanzielle Aufwand. Die Behörde nimmt den Auftrag der 
Aufarbeitung einer detaillierten Übersicht der finanziellen Aufwendungen über alle Bereiche der 
VSG Wigoltingen mit als Hausaufgabe. Es ist das erklärte Ziel der Schulbehörde, anlässlich der 
Schulgemeindeversammlung zum Budget 2024 Antworten liefern zu können.  

Jörg Hochuli meldet sich zu Wort. Er sei enttäuscht, dass seitens der Schulbehörde nicht mehr 
vorhanden sei als die Überlegung, wieviel Minus gemacht werden soll. Es sei nicht der Job der 
Stimmbürger nach Positionen zu suchen, wo was eingespart werden könne. Aber wenn die 
Rechnungen 2021 mit einer Million Defizit, das Budget 2022 mit einem Minus von CHF 670'000 
und für 2023 wiederum ein Budget mit fast 1.2 Millionen Defizit daherhkomme, müsse der 
Stimmbürger überlegen, ob es ihm wert sei, dass ein so grosses Minus geschrieben werde. Es 
könne kein Geld ausgegeben werden, das man nicht habe. Daher sei er der Meinung, dass die 
Behörde nochmals über das Budget 2023 gehen solle. Es könne einmal ein Jahr schlecht gehen, 
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aber nicht drei Jahre in Folge. Ein Minus von 20% sei zu viel. Es gehe nicht um Laptops und 
Computer, sondern das gesamte System sei zu gross aufgeblasen.  

Die Präsidentin wiederholt, dass dies zu einem Grossteil daran liegt, dass die VSG Wigoltingen 
geografisch eine der grössten Volksschulgemeinden im Kanton ist und die Führung von drei 
Primarschulstandorten in verschiedenen Bereichen höhere Kosten nach sich zieht, vom 
Schülertransport bis zur Hauswartung. Die Aufarbeitung der Details der einzelnen Kostenstellen 
benötigt Zeit. 

Jörg Hochuli erwidert, dass nun bereits drei Jahre daran herumstudiert worden sei und dies für 
ihn zu spät komme.  

Beat Angehrn äussert, dass, wenn ein Schiff in Schieflage komme, spätestens dann studiert 
werden üsse, wohin man wolle und was für Mittel man zur Verfügung habe. Es sei nicht so, dass 
man das erst seit gestern wisse. Das Problem habe sich bereits im Jahr 2021 gezeigt und es sei 
nicht reagiert worden. Man habe zwar jetzt einen Plan bis 2028 mit diversen Voraussetzungen 
wie z.B. höheren Steuereinnahmen, einer höheren Finanzausgleichszahlung des Kantons und dem 
Verkauf des Kindergartens Haldengüetli. Aber spätestens dann gebe es wieder ein Minus. Also 
müsse heute nochmals über die Bücher gegangen und ein neues Budget gemacht werden. Und 
zwar so, dass es verträglich sei. Man könne immer sagen, durch Einsparungen komme es zu einem 
Qualitätsabbau, aber vielleicht sei man auch einfach viel zu weit gegangen und könne sich das gar 
nicht leisten. Es gebe sicher Möglichkeiten, die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen. 

Andreas Uhlmann merkt an, die VSG Wigoltingen verfüge zwar über viel Eigenkapital, dieses 
schmelzen zu lassen, sei aber auch nicht die Lösung. Vorallem in Anbetracht dessen, dass man 
bauen wolle. Das lasse neue Abschreibungen entstehen und generiere weiteren 
Unterhaltsaufwand. Eine gute Qualität der Schule sei wichtig. Aber er frage sich, wo die VSG 
Wigoltingen mit ihrem Steuerfuss im Vergleich zu anderen Schulgemeinden stehe. 

Die Präsidentin teilt mit, diesbezüglich befinde sich die VSG Wigoltingen im Mittelfeld. 

Beat Angehrn äussert, dass die VSG Wigoltingen auch bei einem Steuerfuss von 105% noch ein 
Minus budgetieren würde. Die Zahlen müssten bereinigt werden.  

Die Präsidentin wiederholt, dass es sich bei vielen Positionen um gebundene Ausgaben handelt, 
bei denen nicht einfach etwas weggestrichen werden kann. Darum möchte die Schulbehörde 
detailliert aufzeigen, was wieviel kostet. Sie weist auf einen weiteren Kostenfaktor hin, der bis 
jetzt noch nicht angesprochen wurde: Die VSG Wigoltingen stellt an allen drei Schulstandorten 
Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit zur Verfügung, stellt Spielplätze zur Verfügung und unterhält 
diese, unterstützt Angebote von Mittagstisch und Spielgruppe. Dabei handelt es sich nicht um die 
Kernaufgaben einer Schulgemeinde. Bei einer Kürzung des Budgets müssten solche finanziellen 
Unterstützungen gestrichen werden. Aber das ist nicht das Ziel der Schulbehörde. Das Ziel der 
Schulbehörde ist es, den Stimmberechtigten aufzuzeigen, was die VSG Wigoltingen zukünftig 
finanziell erwartet. Und dann ist es an den Stimmberechtigten zu entscheiden, wie weit sie bereit 
sind, höhere Steuern zu bezahlen oder finanzielle Kürzungen für Vereine, Leistungen im 
Vorschulbereich, ausserschulische Betreuung, ein individuelles Förderangebot, gut unterhaltene 
Gebäude und gepflegte Aussenanlagen etc. in Kauf zu nehmen. Gerade im Bereich Gebäudeunter-
halt wurden gewisse Arbeiten Jahr um Jahr  hinausgeschoben, z.B. die Schulküche Sekundar-
schule. Auch Heizungen sind ein ständiges Thema. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem die 
VSG Wigoltingen nur noch alte Gebäude besitzt und dann kommt alles auf einmal. Darum zurück 
zur Ausgangslage: Die Schulbehörde möchte aufzeigen, was es als VSG Wigoltingen bedeutet, drei 
Standorte zu führen, inklusive drei Mehrzweckhallen. Es soll aufgezeigt werden, in welchem 
Verhältnis diese schulisch und ausserschulisch genutzt werden, wie hoch die effektiven Betriebs-
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kosten der einzelnen Schulanlagen sind etc.. Um die Kosten detalliert zusammenzustellen und 
präsentieren zu können, ersucht die Präsidentin die Stimmberechtigten darum, der Schulbehörde 
ein jahr Zeit zu geben. Wenn die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen aber der Meinung sind, 
dass die Schulbehörde nochmals über das Budget gehen muss, dann wird die Behörde diesen 
Auftrag annehmen. 

Max Kleger stellt fest, dass es Unmut über das Budget gibt und stellt den Antrag, die Abstimmung 
über das Budget 2023 als geheime Abstimmung durchzuführen.  

Hanspeter Brauchli weist darauf hin, dass je nach Bereich, wo Einsparungen gemacht werden, die 
Belastung für die Lehrpersonen zunimmt und die Attraktivität des Arbeitsplatzes dadurch sinkt. 
Dies ist aufgrund der aktuellen Situation von akutem Mangel an Lehrpersonen in der Budgetdis-
kussion mitzuberücksichtigen. 

Die Präsidentin nimmt den Antrag von Max Kläger entgegen, eine geheime Abstimmung zum 
Budget durchzuführen. Sie erläutert den Ablauf einer geheimen Abstimmung. Gemäss Art. 4 
Gemeindeordnung der VSG Wigoltingen gilt der Antrag zur Durchführung einer geheimen 
Abstimmung angenommen, wenn ein Viertel der Stimmberechtigten diesem zustimmt. Bei 43 
anwesenden Stimmberechtigten liegt die Grenze von einem Viertel bei 11 Zustimmungen. In der 
anschliessend durchgeführten Abstimmung, stimmen 10 Stimmberechtigte der Durchführung 
einer geheimen Abstimmung zu. Die Schwelle von einem Viertel wurde damit nicht erreicht. Die 
Abstimmung über das Budget 2023 erfolgt in der Folge im offenen Abstimmungsverfahren. 

 
7. Anträge zur Genehmigung 
a) Steuerfuss  
Der Antrag, den Steuerfuss für das Jahr 2023 bei 96% zu belassen, wird grossmehrheitlich mit 3 
Gegenstimmen und 0 Enthaltungen angenommen. 
 
b) Budget Erfolgsrechnung 2023 
Das vorgelegte Budget Erfolgsrechnung 2023 mit einem Gesamtbudget von CHF 9’547’900.00 
Franken und einem Aufwandüberschuss von CHF 1’162’900.00 wird mit 28 Zustimmungen, 11 
Gegenstimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
c) Budget Investionsrechnung 2023 
Das vorgelegte Budget Investitionsrechnung 2023 mit einer Investitionssumme von 
CHF 351’000.00 wird grossmehrheitlich mit 5 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen angenommen. 
 
8. Verschiedenes und Umfrage 
Die Präsidentin informiert über die derzeitige Überabeitung der Gemeindeordnung. Weiter 
verdankt sie in Abwesenheit von Hermann Studer dessen Arbeit zugunsten der VSG Wigoltingen 
in den vergangenen Jahren.  

Es gibt keine Wortmeldungen zur Umfrage. 

Gegen die Versammlungsführung oder die Versammlung werden keine Einwände erhoben und 
die Präsidentin schliesst diese um 22:10 Uhr. 
 
Für die Schulbehörde Die Protokollführerin 
 
 
Nathalie Wasserfallen Beatrice Beerli 
Präsidentin Leitung Finanzen 



Jahresrechnung 2022 

Botschaft zu Traktandum 4 

1. Genehmigung der Jahresrechnung
1.1 Genehmigung durch die Schulbehörde

Die Schulbehörde ist für die Jahresrechnung der Schulgemeinde verantwortlich und hat 
diese genehmigt. 

1.2 Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Die RPK hat die Jahresrechnung 2022 der Volksschulgemeinde Wigoltingen in der von der 
Schulbehörde beschlossenen Fassung geprüft. 

Die RPK empfiehlt der Schulgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 der Volks-
schulgemeinde Wigoltingen und den Antrag der Schulbehörde zur Verbuchung des Auf-
wandüberschusses entsprechend zu genehmigen. 

1.3 Antrag zur Genehmigung der Jahresrechnung durch die Stimmbürger  
Die Schulbehörde beantragt die Jahresrechnung 2022 wie folgt zu genehmigen: 

Erfolgsrechnung (in CHF) 

Rechnung 
2022 

Budget 
2022 

Rechnung 
2021 

Aufwand  8'776'722.07 8'763'800 8'785'359.36 
Ertrag  8'734'729.25 8'089'600 7'761'832.52 
Aufwandüberschuss -41'992.82 -674'200 -1'023'526.84

Die Schulbehörde beantragt den Aufwandüberschuss über das Konto Bilanzfehlbetrag/ 
Jahresergebnis abzubuchen. 

Investitionsrechnung Ausgaben CHF 726'119.15 
Nettoinvestitionen CHF 726'119.15 

Wigoltingen, 27.03.2023 

Nathalie Wasserfallen Beat Hostettler 
Präsidentin Ressort Finanzen 









2. Jahresrechnung 2022
2.1 Kommentar zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem geringen Aufwandüberschuss von 41'992.82 ab. 
Im Vergleich zum Budget 22 entspricht dies einem besseren Ergebnis im Bereich von rund 
CHF 632'000. Massgeblich zu diesem erfreulichen Ergebnis haben Einsparungen beim Be-
zug von Dienstleistungen Dritter, eine Anpassung des Delkredere auf Steuerausständen 
sowie höhere Steuereinnahmen, insbesondere im Bereich der Grundstückgewinnsteuern, 
beigetragen. 

Die grössten Veränderungen gegenüber dem Budget 2022 sind: 

Aufwandüberschuss Budget 2022 CHF - 667'200

Personalmehraufwand - 120'000

Sach-Minderaufwand + 133'000

Abschreibungen -  61'000

Transferertrag (Kantonsbeiträge, Grundstückgewinnsteuer) + 467'700

Steuern-Mehrertrag + 177'000

Finanz-Mehrertrag +   9'000

Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2022 - 42'000

Nachstehend sind die wichtigsten Budgetabweichungen im Detail erläutert: 

Konto 
Nr. Bezeichnung Betrag Begründung 

Aufwand 
3010 Löhne Verwaltungs- und Be-

triebspersonal 
27'000 Leitung Finanzen erfolgt wieder 

intern. 
3020 Löhne Lehrpersonal 134'400 Zunehmende Schülerzahlen 

machten zusätzliche Lektionen 
nötig. Höhere Stellvertretungs-
kosten wegen Langzeiterkrankun-
gen, Mutterschaftsurlauben und 
Coronafällen. Nicht budgetierte 
Ausgaben für Beschulung von SuS 
aus der Ukraine. Spezialsettings 
für einzelne SuS wegen Verhal-
tensauffälligkeiten. 

305 Arbeitgeberbeiträge 46'400 Höhere Lohnsumme führte zu hö-
heren Sozialversicherungsbeiträ-
gen. 



3104 Lehrmittel 28'800 Zu tief budgetiert. Neue Lehrmit-
tel nach Lehrplan Thurgau. 

3120 Versorgung und Entsorgung 28'600 Höhere Kosten für Energie und 
Wasser 

3130 Dienstleistungen Dritter 
Insgesamt -69'300 Einsparungen bei Projekten, An-

lässen 

314 Baulicher Unterhalt -43'900 Weniger Unterhaltsarbeiten 
durchgeführt 

3153 Unterhalt Informatik (Hard-
ware) 

34'500 Nicht budgetierte Sofortmassnah-
men zur Verbesserung der IT-Inf-
rastruktur 

3171 Exkursionen, Schulreisen, Lager -38'900 Umfang der Exkursionen noch 
nicht auf altem Stand 

3180 Wertberichtigung auf Forde-
rungen 

-53'000 Anpassung Delkredere auf Steuer-
ausständen 

3406 Zinsaufwand 6'700 Erhöhung Zinsniveau und höhere 
langfristige Schulden 

3612 Schulgeld externe Beschulung 31'800 Höhere Anzahl SuS wurden extern 
beschult 

3636 Beiträge an priv. Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck 

3'900 Höherer Beitrag an Spielgruppe 
und Defizitdeckung Mittagstisch 

Konto 
Nr. Bezeichnung Betrag Begründung 

Ertrag 
4401 Verzugszinsen 3'800 Aus Steuerausständen 
4601 Grundstückgewinnsteuern 434'300 Im Vergleich zu den Vorjahren 

massiv höhere Einnahmen 



Bilanz  01.01.2022 - 31.12.2022 
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Konto Bestandesrechnung Einzelkonto 01. Januar 2022 31. Dezember 2022

Zuwachs Abgang

1 AKTIVEN 6’525’288 29’663’231 28’119’366 8’069’153

10 Finanzvermögen 3’316’201 28’649’112 27’869’816 4’095’497

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 293’845 10’255’218 9’333’605 1’215’458

1000 Kasse 552

1001 Post 11’679 5’070 6’486 552

1002 Bank 282’166 10’231’600 9’309’123 10’262

1009 Übrige flüssige Mittel 17’996 17’996 1’204’644

101 Forderungen 1’683’456 17’859’095 17’899’211 1’643’340

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten 66’534 129’401 66’534 129’401

1012 Steuerforderungen 1’616’922 8’831’696 8’934’680 1’513’939

1015 Interne Kontokorrente 8’897’998 8’897’998

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 349’000 534’800 349’000 534’800

1040 RA Personalaufwand 877 877

1041 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 18’825 18’825

1043 RA Transfers der Erfolgsrechnung 349’000 484’000 349’000 484’000

1045 RA Übriger betrieblicher Ertrag 31’097 31’097

108 Sachanlagen FV 989’900 288’000 701’900

1080 Grundstücke FV 8’400 8’400

1084 Gebäude FV 981’500 288’000 693’500

14 Verwaltungsvermögen 3’209’087 1’014’119 249’550 3’973’656

140 Sachanlagen VV 2’509’087 1’014’119 249’550 3’273’656

1400 Grundstücke VV 208’664 6’731 201’933

1404 Hochbauten VV 2’031’666 940’504 150’915 2’921’255

1406 Mobilien VV 268’757 91’904 176’853

1407 Anlagen im Bau VV 73’615 73’615

144 Darlehen 700’000 700’000

1442 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 700’000 700’000

2 PASSIVEN 6’525’288 22’169’266 20’625’401 8’069’153

20 Fremdkapital 2’066’222 21’145’739 19’559’881 3’652’080

200 Laufende Verbindlichkeiten 360’744 17’781’457 17’854’403 287’797

Veränderung (brutto)



Konto Bestandesrechnung Einzelkonto 01. Januar 2022 31. Dezember 2022

Zuwachs Abgang

Veränderung (brutto)

2000 Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten 360’744 3’193’367 3’266’313 287’797

2005 Interne Kontokorrente 9’171’726 9’171’726

2009 Übrige laufende Verpflichtungen 5’416’364 5’416’364

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’502’429 1’502’429

2019 Übr. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten ggü. Dritten 1’502’429 1’502’429

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 205’478 320’688 205’478 320’688

2040 RA Personalaufwand 197’503 270’821 197’503 270’821

2041 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’300 4’300

2045 RA Übriger betrieblicher Ertrag 7’975 3’100 7’975 3’100

2046 Investitionsrechnung (PRA) 37’311 37’311

2049 Übrige passive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung 5’156 5’156

205 Kurzfristige Rückstellungen 41’465

2050 Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal 41’465 41’465

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000

2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000

29 Eigenkapital 4’459’066 4’417’073

299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 4’459’066 41’993 41’993

2990 Jahresergebnis 41’993 -41’993

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 4’459’066 4’459’066



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
funktionale Gliederung
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'776'722 8'776'722 8'763'800 8'089'600 8'785'359 8'785'359

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'074 20'500 22'732

1 Legislative 20'074 20'500 22'732

11 Legislative 20'074 20'500 22'732

2 BILDUNG 8'743'197 272'909 8'671'900 245'700 8'687'559 246'884

21 Obligatorische Schule 8'743'197 272'909 8'671'900 245'700 8'687'559 246'884

211 Eingangsstufe 1'100'688 9'066 1'095'400 1'040'578 1'016

212 Primarstufe 3'075'471 159'132 3'123'600 167'300 3'097'078 158'509

213 Sekundarstufe 1 1'795'425 15'042 1'671'300 26'700 1'600'129 20'405

217 Schulliegenschaften 1'410'223 62'714 1'418'100 33'000 1'602'790 43'683

218 Tagesbetreuung 1'350

219 Obligatorische Schule, übriges 1'361'390 26'956 1'363'500 18'700 1'346'984 21'921

4 GESUNDHEIT 20'235 17'000 19'399

43 Gesundheitsprävention 20'235 17'000 19'399

433 Schulgesundheit 20'235 17'000 19'399

9 FINANZEN UND STEUERN -6'784 8'503'813 54'400 7'843'900 55'670 8'538'475

91 Steuern -36'030 7'198'369 30'000 7'021'400 22'096 6'946'145

910 Steuern -36'030 7'198'369 30'000 7'021'400 22'096 6'946'145

93 Finanz- und Lastenausgleich 573'028 573'000 348'124



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

930 Finanz- und Lastenausgleich 573'028 573'000 348'124

95 Ertragsanteile 634'326 200'000 154'186

950 Ertragsanteile übrige 634'326 200'000 154'186

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 29'246 51'666 24'400 48'000 33'573 65'032

961 Zinsen 26'108 16'814 18'800 13'000 19'272 22'230

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'676 34'852 5'200 35'000 11'814 42'802

969 Finanzvermögen n.a.g. 1'462 400 2'488

97 Rückverteilungen 4'432 1'500 1'461

971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 4'432 1'500 1'461

Nettoergebnis 41'993 674'200 1'023'527

Nettoergebnis 41'993 674'200 1'023'527



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Sachgruppengliederung
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 8'776'722.07 8'776'722.07 8'763'800.00 8'089'600.00 8'785'359.36 8'785'359.36

3 BETRIEBLICHER AUFWAND 8'776'722.07 8'763'800.00 8'785'359.36

30 Personalaufwand 6'803'022.01 6'683'300.00 6'591'874.60

31 Sachaufwand 1'516'446.81 1'649'000.00 1'770'169.23

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 249'550.00 250'700.00 254'528.58

34 Finanzaufwand 27'141.10 22'800.00 30'699.00

36 Transferaufwand 180'562.15 158'000.00 138'087.95

4 BETRIEBLICHER ERTRAG 8'734'729.25 8'089'600.00 7'761'832.52

40 Fiskalertrag 7'198'369.00 7'021'400.00 6'946'144.65

42 Entgelte 87'875.75 60'800.00 63'836.20

43 Verschiedene Erträge 1'000.00 1'724.10

44 Finanzertrag 72'115.60 68'000.00 86'632.75

46 Transferertrag 1'376'368.90 938'400.00 663'494.82

9 GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 41'992.82 674'200.00 1'023'526.84



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
funktionale Gliederung 6stellig 
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'776'722 8'776'722 8'763'800 8'089'600 8'785'359 8'785'359

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'074 20'500 22'732

Nettoergebnis 20'074 20'500 22'732

1 Legislative 20'074 20'500 22'732

11 Legislative 20'074 20'500 22'732

110 Legislative 20'074 20'500 22'732

3000.00 Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 2'250 2'500 2'265

3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'128 8'000 9'045

3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'697 10'000 11'422

2 BILDUNG 8'743'197 272'909 8'671'900 245'700 8'687'559 246'884

21 Obligatorische Schule 8'743'197 272'909 8'671'900 245'700 8'687'559 246'884

211 Eingangsstufe 1'100'688 9'066 1'095'400 1'040'578 1'016

2110 Kindergarten 534'700 855 506'800 532'044

286'362 268'000 291'641

2'136 10'000

47'786 31'000 30'874

10'000 13'202

53'332 57'000 56'900

6'059 6'400 5'827

2'833 2'800 2'765

-2'669

-260

1'173 3'800 3'315

3020.10 Besoldung Regelunterricht

3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)

3020.32 Besoldung Logopädie

3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache

3020.38 Besoldung übriges Förderangebot

3020.60 Stellvertretungen

3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben

3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft

3020.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

32'156 30'800 32'218

37'789 37'000 37'437

3'314 2'700 2'823

6'924 5'500 6'994

3'503 10'000 3'805

500

16'344 16'000 18'034

4'069 5'400 1'697

1'661 400 380

18'476 500 7'765

6'250 16'435

143

1'502 2'200 881

300

2'475 6'300 1'978

500

113

855

565'988 8'211 588'600 508'534 1'016

305'553 331'000 300'007

3'903

64'445 57'000 42'649

17'529 14'000 12'956

809

25'420 14'000 16'164

475 200

10'897 10'000 46'877

6'093 11'000 12'070

-46'483

-1'227

4'021 4'000 3'251

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
3130.00 Dienstleistungen Dritter

3132.33 Honorare Psychomotorik

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)

3163.00 Software-Lizenzen

3170.00 Reisekosten und Spesen

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager

3199.00 übriger Betriebsaufwand

3199.10 Miete & Service Kopierer / Drucker

4621.63 Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte

2111 Basisstufe

3020.10 Besoldung Regelunterricht

3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 
3020.32 Besoldung Logopädie

3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache

3020.37 Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 
3020.38 Besoldung übriges Förderangebot

3020.41 Besoldung Aufgabenhilfe

3020.60 Stellvertretungen

3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben

3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft

3020.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage

Seite 2



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

35'092 35'000 34'880

35'250 45'000 34'837

3'605 3'200 2'759

7'561 6'400 7'573

6'185 10'000 2'140

200 200

21'485 7'700 14'871

3'765 4'300 2'448

1'122

1'229 500 60

6'250 19'000 16'435

550

100 3'401

1'213 2'000 834

116

3'421 13'500 1'454

500 378

1'016

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3113.00 Anschaffung Hardware

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3132.33 Honorare Psychomotorik

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)

3163.00 Software-Lizenzen

3170.00 Reisekosten und Spesen

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager

3199.00 übriger Betriebsaufwand

4260.00 Rückerstattungen Dritter

4612.20 Schulgeld für Einzelleistungen 8'211

212 Primarstufe 3'075'471 159'132 3'123'600 167'300 3'097'078 158'509

2120 Primarstufe 3'075'471 159'132 3'123'600 167'300 3'097'078 158'509

3020.10 Besoldung Regelunterricht 1'705'170 1'684'000 1'679'101

3020.23 Interne ausserordentliche Besoldung (Verhaltensauffällige SuS) 10'000 6'935

3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 53'979 30'000 29'855

3020.32 Besoldung Logopädie 26'905 35'000 52'022

3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache 56'000 52'000 46'616

3020.37 Besoldung integrative Sonderschulung (InS) 108'937 114'000 109'850

3020.38 Besoldung übriges Förderangebot 284'633 290'000 296'789

3020.41 Besoldung Aufgabenhilfe 6'051 7'000 7'097

3020.43 Freifächer 1'947 1'320



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

25'951 25'000 30'775

59'779 67'000 64'403

-35'451

-12'679

-2'263 -13'400 -7'440

21'009 25'000 21'251

184'222 184'000 187'564

222'528 210'000 217'047

19'340 16'700 16'760

38'647 33'600 40'019

19'273 37'000 7'862

132 500 761

90'929 85'000 101'856

17'418 18'500 19'108

3'418 2'500 2'508

5'396 8'400 8'641

16'335 13'500 13'561

6'250 19'000 16'435

448 2'000 2'688

1'616 2'000 1'296

28 2'000 1'254

4'753 2'000 2'721

6'910 11'000 7'286

22'160 14'000 7'899

2'282 1'000 1'628

54'528 58'800 17'222

11'367

2'667 1'500 4'310

18'669 20'000 22'138

18'260 18'000 18'258

19'296 22'000 19'296

15'000 9'020

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3020.60 Stellvertretungen

3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben

3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder

3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft

3020.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
3113.00 Anschaffung Hardware

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3132.33 Honorare Psychomotorik

3132.37 Honorare integrative Sonderschulung (IS)

3132.80 Übrige Honorare

3150.00 Unterhalt Raumausstattung

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)

3163.00 Software-Lizenzen

3170.00 Reisekosten und Spesen

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager

3171.10 Sport und Sportanlässe

3199.00 übriger Betriebsaufwand

3199.10 Miete & Service Kopierer / Drucker

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 
3300.62 Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV 
3612.10 Schulgeld externe Beschulung



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

11'411 6'300 2'359

1'000 1'724

140'396 160'000 154'427

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

4260.00 Rückerstattungen Dritter

4390.00 Übriger Ertrag

4621.61 Direktzahlungen für integrative Sonderschulung

4621.63 Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 7'325

213 Sekundarstufe 1 1'795'425 15'042 1'671'300 26'700 1'600'129 20'405

1'795'425 15'042 1'671'300 26'700 1'600'129 20'405

961'486 975'000 947'836

65'000 56'131

13'151

140'235 43'000 72'085

187'788 20'000 87'137

19'715 16'000 20'686

-130'903 -11'010

-34'394

-6'731

-1'323

12'378 8'000 8'878

95'041 90'000 94'903

111'024 108'000 106'032

10'235 8'400 8'255

19'437 16'300 19'443

11'362 20'000 4'059

3'290 500 655

100'444 90'000 108'075

10'725 14'300 13'015

1'030 1'700 2'743

38'276 31'500 4'027

31'425 14'000 9'878

5'053 3'500 841

2'299 3'000 4'449

2130 Sekundarstufe

3020.10 Besoldung Regelunterricht

3020.31 Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)

3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache

3020.38 Besoldung übriges Förderangebot

3020.60 Stellvertretungen

3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben

3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder

3020.93 Rückerstattung EO Mutterschaft

3020.94 Rückerstattung EO/IV

3020.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3113.00 Anschaffung Hardware

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

10'888 9'300 3'534

1'078 100 389

57'827 78'600 44'784

1'703

998 1'000 674

11'825 9'000 10'544

13'109 13'100

16'099 17'000 16'099

46'840 15'000

9'047 23'000 16'725

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3163.00 Software-Lizenzen

3170.00 Reisekosten und Spesen

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager

3171.10 Sport und Sportanlässe

3199.00 übriger Betriebsaufwand

3199.10 Miete & Service Kopierer / Drucker

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 
3300.62 Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV 
3612.10 Schulgeld externe Beschulung

4260.00 Rückerstattungen Dritter

4621.63 Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte 5'995 3'700 3'680

217 Schulliegenschaften 1'410'223 62'714 1'418'100 33'000 1'602'790 43'683

1'410'223 62'714 1'418'100 33'000 1'602'790 43'683

497'308 490'000 520'908

-3'193 -17'970

-751

3'301 3'000 2'632

42'341 40'000 38'966

49'830 50'000 48'818

4'401 3'700 3'461

8'097 7'100 7'538

6'134 10'000

262 500

38'640 40'000 36'971

4'000 7'131

37'097 33'500 15'167

55'934 56'400 45'426

143'674 115'000 128'126

4'312 3'000 116'363

32'082 30'000 30'247

2170 Schulliegenschaften

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

3010.92 Rückerstattung Krankentaggelder

3010.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial COVID-19 
3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3120.00 Versorgung und Entsorgung

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3134.00 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

31'171 46'500 100'919

250'858 280'000 308'230

7'355 6'800 4'561

1'068

22'394 23'500 15'075

4'129 4'500

1'400 1'000 1'257

6'731 7'000 18'678

150'915 149'000 143'948

1'354 1'000 14'464

12'626 12'600 12'626

14'771 13'000 14'702

27'492 7'381

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3140.00 Unterhalt an Grundstücken

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

3149.00 übriger baulicher Unterhalt

3150.00 Unterhalt Raumausstattung

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)

3170.00 Reisekosten und Spesen

3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 
3300.61 Planmässige Abschreibungen Haustechnik VV 
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 
4260.00 Rückerstattungen Dritter

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20'450 20'000 21'601

218 Tagesbetreuung 1'350

2180 Tagesbetreuung 1'350

4612.90 übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 1'350

219 Obligatorische Schule, übriges 1'361'390 26'956 1'363'500 18'700 1'346'984 21'921

2190 Schulverwaltung 574'757 1'948 625'500 200 629'330 537

225'997 216'000 216'346

35'187

3'510 4'000 3'925

18'049 17'300 18'766

17'035 18'000 18'947

1'641 1'600 1'489

3'885 3'100 4'119

1'118 7'000 170

2'747 1'000 306

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

3020.80 Besoldung für besondere Aufgaben

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

NummerBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3100.00 Büromaterial 6'332 4'000 5'993

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 109

3113.00 Anschaffung Hardware 9'904 1'239

3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'005 172'000 148'021

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 37'304 2'800 8'456

3162.00 Raten für operatives Leasing 4'572 5'000 5'135

3163.00 Software-Lizenzen 379 13'700

3170.00 Reisekosten und Spesen 6'024 7'000 6'920

3199.00 übriger Betriebsaufwand 15'373 16'000 15'614

3300.62 Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV 11'160 11'000 11'160

3612.30 Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten123'796 120'000 121'454

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'926 6'000 5'976

4260.00 Rückerstattungen Dritter 146 270

4612.90 übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 1'802 200 266

2191 Schulleitung 372'933 383'300 322'595

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 296'117 300'000 253'114

3010.93 Rückerstattung EO Mutterschaft -2'920

3040.00 freiwillige Familienzulage 5'400 4'800 4'310

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 24'024 25'000 20'826

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'375 31'000 29'038

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'464 2'200 1'798

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'294 4'300 3'760

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'523 3'000 4'490

3099.00 Übriger Personalaufwand 253 500 111

3100.00 Büromaterial 131 500 530

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 340

3113.00 Anschaffung Hardware 1'919

3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 3'428

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'014 2'000 2'191

2192 Volksschule Sonstiges SSA 114'970 115'900 92'444



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

91'920 91'000 77'913

-412

-13'012

540

7'367 7'600 6'830

8'205 8'200 7'732

785 600 527

1'532 1'500 1'452

1'270 5'000 8'666

633 800 509

1'167

375 700 8

1'514 500 1'690

202

169'237 7'508 161'000 3'500 178'471 4'984

82'189 70'000 74'053

-387

841 800 816

6'613 5'800 5'972

4'938 4'900 4'834

705 500 537

1'333 1'000 1'225

735 1'500 1'580

500

33'092 36'000 37'215

244

38'548 40'000 52'627

7'508 3'500 4'984

40'183 36'500 26'910

17'801 14'000 14'548

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 
3010.92 Rückerstattung Krankentaggelder

3010.93 Rückerstattung EO Mutterschaft

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3100.00 Büromaterial

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3170.00 Reisekosten und Spesen

3199.00 übriger Betriebsaufwand

2193 Volksschule Sonstiges Transporte

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 
3020.99 Rückerstattung Übriges

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals

3099.00 Übriger Personalaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3170.00 Reisekosten und Spesen

3199.00 übriger Betriebsaufwand

4260.00 Rückerstattungen Dritter

2194 Volksschule Sonstiges Bibliothek

3010.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1'815 1'100 449

1'751 263

193 100 68

391 200 163

451 1'000

11'372 10'000 7'815

3'846 7'000 1'034

86 100 30

59 3'000 2'460

2'190

228 80

36'417 17'500 41'300 15'000 42'573 16'400

25'883 25'000 18'839

261 200 150

1'671 2'200 990

2'237 1'300 956

177 200 89

328 400 197

2'036 6'000 4'260

3'823 3'000 11'742

3'000 5'350

17'500 15'000 16'400

52'893

28'699

11'938

235

3'189

1'068

275

691

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3100.00 Büromaterial

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)

3163.00 Software-Lizenzen

3170.00 Reisekosten und Spesen

2195 Volksschule Sonstiges MakerSpace

3020.43 Freifächer

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 
3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
3113.00 Anschaffung Hardware

4260.00 Rückerstattungen Dritter

2196 Volksschule Sonstiges Ukraine

3020.00 Besoldung Regelunterricht

3020.34 Besoldung Deutsch als Zweitsprache

3040.00 freiwillige Familienzulage

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
Funktionale Gliederung

Volksschulgemeinde Wigoltingen

NummerBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3104.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 1'085

3110.00 Anschaffung Raumausstattungen 815

3113.00 Anschaffung Hardware 1'898

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'093

3163.00 Software-Lizenzen 29

3170.00 Reisekosten und Spesen 878

2199 Volksschule Sonstiges "Übriges" 54'660

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'159

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000

3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 22'673

3163.00 Software-Lizenzen 12'828

4 GESUNDHEIT 20'235 17'000 19'399

43 Gesundheitsprävention 20'235 17'000 19'399

433 Schulgesundheit 20'235 17'000 19'399

4330 Schulgesundheitsdienst 20'235 17'000 19'399

3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 20'235 15'000 17'760

3612.90 übrige Entschädigungen an andere Gemeinden 2'000 1'638

9 FINANZEN UND STEUERN -6'784 8'503'813 54'400 7'843'900 55'670 8'538'475

91 Steuern -36'030 7'198'369 30'000 7'021'400 22'096 6'946'145

910 Steuern -36'030 7'198'369 30'000 7'021'400 22'096 6'946'145

9100 Allgemeine Gemeindesteuern -36'030 7'198'369 30'000 7'021'400 22'096 6'946'145

-43'000 10'000

6'970 20'000 22'096

3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste



Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5'443'450 5'248'400 5'082'003

267'072 510'000 522'926

566'968 500'000 508'975

146'725 175'000 231'595

278'570 285'000 278'468

259'408 260'000 237'108

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 236'176 43'000 85'070

93 Finanz- und Lastenausgleich 573'028 573'000 348'124

930 Finanz- und Lastenausgleich 573'028 573'000 348'124

9300 Finanz- und Lastenausgleich 573'028 573'000 348'124

4621.51 Kantonsbeitrag an Besoldung 299'579 573'000 240'632

4621.52 Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand 273'449 107'492

95 Ertragsanteile 634'326 200'000 154'186

950 Ertragsanteile übrige 634'326 200'000 154'186

9500 Ertragsanteile übrige 634'326 200'000 154'186

4601.02 Grundstückgewinnsteuern 634'326 200'000 154'186

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 29'246 51'666 24'400 48'000 33'573 65'032

961 Zinsen 26'108 16'814 18'800 13'000 19'272 22'230

9610 Zinsen 26'108 16'814 18'800 13'000 19'272 22'230

643 386

16'465 9'800 9'885

9'000 9'000 9'000

7'814 4'000 13'230

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste

3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

3409.00 Baurechtszins Land Pol. Gemeinde Wigoltingen

4401.00 Verzugszinsen



Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
Funktionale Gliederung 

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 9'000 9'000 9'000

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'676 34'852 5'200 35'000 11'814 42'802

9630 Liegenschaften Finanzvermögen 1'676 34'852 5'200 35'000 11'814 42'802

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'579 3'000 11'214

3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt  durch Dritte 97 1'000 600

4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV 34'852 35'000 42'802

969 Finanzvermögen n.a.g. 1'462 400 2'488

9690 Finanzvermögen n.a.g. 1'462 400 2'488

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'462 400 2'488

97 Rückverteilungen 4'432 1'500 1'461

Nettoergebnis 4'432 1'500 1'461

971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 4'432 1'500 1'461

9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 4'432 1'500 1'461

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 4'432 1'500 1'461

99 Abschluss 41'993 674'200 1'023'527

999 Abschluss 41'993 1'023'527

9990 Abschluss 41'993 674'200 1'023'527

9001.00 Aufwandüberschuss 41'993 674'200 1'023'527



Investitionsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022 
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Nummer Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 726'119 726'119 1'000'000 1'000'000 664'217 664'217

2 BILDUNG 726'119 726'119 1'000'000 1'000'000 664'217 664'217

21 Obligatorische Schule 726'119 726'119 1'000'000 1'000'000 664'217 664'217

212 Primarstufe 23'949 23'949

2120 Primarstufe 23'949 23'949

5062.00 Informatik Hardware 23'949

6900.00 Aktivierung 23'949

213 Sekundarstufe 1 35'819 35'819

2130 Sekundarstufe 35'819 35'819

5062.00 Informatik Hardware 35'819

6900.00 Aktivierung 35'819

217 Schulliegenschaften 726'119 726'119 1'000'000 1'000'000 604'449 604'449

2170 Schulliegenschaften 726'119 726'119 1'000'000 1'000'000 604'449 604'449

579'449

489'439 520'000

163'065 180'000

73'615 300'000

25'000

25'000

726'119 1'000'000 579'449

5040.00 Hochbauten

5040.20 Werkzentrum Wigoltingen

5040.30 Provisorium Schulverwaltung

5040.40 Wettbewerb Neubau Zyklus 1

5900.00 Passivierung

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton

6900.00 Aktivierung



Geldflussrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Volksschulgemeinde Wigoltingen

Bezeichnung 2022 2021

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

Schulbetrieb

 Jahresergebnis -41'993 -1'023'527

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 249'550 254'529

+ Realisierte Kursverluste FV

+ Zusätzliche Abschreibungen

+ Abtragung Bilanzfehlbetrag

- Realisierte Gewinne

- Auflösung kum. zus. Abschreibungen

+ Entnahme Baufolgekosten

+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV

+/-  Guthaben 40'116 -199'245

+/-  Aktive Rechnungsabgrenzung -185'799 148'000

+/-  Langfristige Forderungen

+/-  Spezialfinanzierungen im FK

+/-  Laufende Verbindlichkeiten -72'947 -25'699

+/-  Passive Rechnungsabgrenzung 156'376 144'643

+/-  Rückstellungen

+/-  Fonds im Eigenkapital

+/-  Rücklagen der Globalbudgetbereiche

+/-  Vorfinanzierungen allg. Haushalt

+/-  Neubewertungsreserven Finanzvermögen

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 145'303 -701'300

Investitionstätigkeit

      Nettoinvestition -726'119 -614'217

- Entnahme Baufolgekosten

+/-  Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge

+/-  Rückstellungen der Investitionsrechnung

Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen -726'119 -614'217

Anlagetätigkeit FV

+/-  Kurzfristige Finanzanlagen

+/-  Vorräte und angefangene Arbeiten 

+/-  Finanzanlagen FV

+/-  Sachanlagen FV

- Realisierte Kursverluste FV

+ Realisierte Gewinne FV

+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV

Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -726'119 -614'217

Finanzierungstätigkeit

+/-  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'502'429

+/-  Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond) 921'613 -1'315'517

Bestand flüssige Mittel und kurz.Geldanlagen 1.1. 293'845 1'609'361

Bestand flüssige Mittel und kurz.Geldanlagen 31.12. 1'215'458 293'845

Kontrolltotal 921'613 1'315'517



Eigenkapitalnachweis 2022 
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Konto Bezeichnung 01.01.2022 Einlage Entnahme 31.12.2022

Total 4’459’066.22 41’992.82 4’417’073.40

299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 4’459’066.22 4’417’073.40

2990.00 Jahresergebnis 41’992.82 -41’992.82

2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 4’459’066.22 4’459’066.22



3. Ergänzende Informationen 

3.1. Grundsätze der Rechnungslegung  

Die Schulbehörde hat für die Volksschule Wigoltingen die Aktivierungsgrenze für wertver-
mehrende Investitionen von CHF 50'000 festgelegt. Anschaffungen unter diesem Wert 
und rein werterhaltende Investitionen werden im Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung 
belastet. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte 
Nutzungsdauer erfolgen. Durch die Umnutzung des ehemaligen Lehrerhauses an der 
Kirchstrasse 10 wurde dieses vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen umgebucht. Entspre-
chen sind die Abschreibungen gestiegen. 

Abschreibungssätze 

Kategorien Nutzungsdauer Abschreibungssatz 
   Grundstücke (Spielwiesen, etc.) 33 Jahre 3% 

Gebäude, Hochbauten 33 Jahre 3% 

Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, 
Fahrzeuge 

8 Jahre 12.5% 

Informatik- und Kommunikations- 
Systeme (Hard- und Software) 

4 Jahre 25% 

Immaterielle Anlagen 5 Jahre 20% 

 



Anlagespiegel Finanzvermögen 01.01.2022-31.12.2022
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Konto Bezeichnung kumulierte Abschreibung Buchwert kumulierte Abschreibung Buchwert

Stand per Zugang Abgang Stand per planmässig ausserplan- zusätzlich planmässig ausserplan- exkl. zusätzlich Vorfinanz. inkl. 
(ordentlich) mässig (ordentlich) mässig zus. Abschr./ zus. Abschr./

Vorfinanz. Vorfinanz.

01.01.2022 31.12.2022

989'900 0 288'000 701'900 0 0 0 0 0 701'900 0 0 701'900

1080.10 Illhart, 

Grundstück 

Parzelle 9

8'400 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 0 0 8'400

1084.10 Wigoltingen

, 

Kirchstrasse 

12

576'000 0 288'000 288'000 0 0 0 0 0 288'000 0 0 288'000

1084.30 Sonterswil, 

Lehrerwohn

haus (1/2)

405'500 0 0 405'500 0 0 0 0 0 405'500 0 0 405'500

Übertrag Kirchstrasse 10 von FV in VV infolge Umnutzung

Anschaffungs- / Investitionswert Abschreibung 2022

31.12.2022 31.12.2022



Konto Bezeichnung kumulierte Abschreibung Buchwert kumulierte Abschreibung Buchwert

Stand per Zugang Abgang Stand per planmässig ausserplan- zusätzlich planmässig ausserplan- exkl. zusätzlich Vorfinanz. inkl. 
(ordentlich) mässig (ordentlich) mässig zus. Abschr./ zus. Abschr./

Vorfinanz. Vorfinanz.

01.01.2022 31.12.2022

3'578'102 1'014'110 0 4'592'212 249'550 0 0 1'318'562 0 3'273'650 0 0 3'273'650

1400.10 Wigoltingen, 

Sekundarschule 

Sportplatz

71'695 0 0 71'695 0 0 0 71'694 0 1 0 0 1

1404.10 Wigoltingen, 

Sekundarschulhaus

129'205 0 0 129'205 0 0 0 129'204 0 1 0 0 1

1404.20 Wigoltingen, 

Werkzentrum

207'540 0 0 207'540 12'969 0 0 90'817 0 116'723 0 0 116'723

1404.30 Wigoltingen, 

Primarschulhaus 

Unterstufe

26'230 0 0 26'230 0 0 0 26'229 0 1 0 0 1

1404.40 Wigoltingen, 

Primarschulhaus / 

Sarnahalle / MZH

618'010 0 0 618'010 30'900 0 0 216'300 0 401'710 0 0 401'710

1404.41 Wigoltingen, 

Primarschulhaus 

Investitionen 2020

89'967 0 0 89'967 2'726 0 0 8'178 0 81'789 0 0 81'789

1404.50 Wigoltingen, 

Kindergarten 

Haldengüetli

4'205 0 0 4'205 0 0 0 4'204 0 1 0 0 1

1404.55 Wigoltingen, 

Kirchstrasse 2, Magazin 

/ PP

180'000 0 0 180'000 12'000 0 0 36'000 0 144'000 0 0 144'000

1404.60 Raperswilen, Schulhaus 

Unterstufe

30'605 0 0 30'605 0 0 0 30'604 0 1 0 0 1

1404.70 Raperswilen, Schulhaus 

Mittelstufe

459'690 0 0 459'690 19'986 0 0 139'913 0 319'777 0 0 319'777

1404.80 Sonterswil, Schulhaus 29'340 0 0 29'340 0 0 0 29'339 0 1 0 0 1

1404.85 Sonterswil, 

Lehrerwohnhaus (1/2)

405'500 0 0 405'500 27'033 0 0 81'099 0 324'401 0 0 324'401

1406.01 Sekundarschule, Geräte 

und Mobiliar

91'780 0 0 91'780 13'109 0 0 91'779 0 1 0 0 1

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen 01.01.2022-31.12.2022
Volksschulgemeinde Wigoltingen

Anschaffungs- / Investitionswert Abschreibung 2022

31.12.2022 31.12.2022



Konto Bezeichnung kumulierte Abschreibung Buchwert kumulierte Abschreibung Buchwert

Stand per Zugang Abgang Stand per planmässig ausserplan- zusätzlich planmässig ausserplan- exkl. zusätzlich Vorfinanz. inkl. 
(ordentlich) mässig (ordentlich) mässig zus. Abschr./ zus. Abschr./

Vorfinanz. Vorfinanz.

01.01.2022 31.12.2022

Anschaffungs- / Investitionswert Abschreibung 2022

31.12.2022 31.12.2022

1406.02 Primarschule, Geräte 

und Mobiliar 2019 

63'702 0 0 63'702 7'965 0 0 31'839 0 31'863 0 0 31'863

1406.03 Primarschule, Geräte 

und Mobiliar 2020

82'356 0 0 82'356 10'295 0 0 30'885 0 51'471 0 0 51'471

1406.11 Haustechnik 

Sekundarschule, 

Heizungs- und 

Lüftungssteuerung

114'650 0 0 114'650 12'626 0 0 89'398 0 25'252 0 0 25'252

1406.21 Sekundarschule, EDV-

Anlage 2020

28'576 0 0 28'576 7'144 0 0 21'432 0 7'144 0 0 7'144

1406.22 Primarschule, EDV-

Anlage 2020 

53'236 0 0 53'236 13'309 0 0 39'927 0 13'309 0 0 13'309

1406.23 Verwaltung, EDV-Anlage 

2020 

44'639 0 0 44'639 11'160 0 0 33'480 0 11'159 0 0 11'159

1400.20 Sonterswil, Sportplatz 222'125 0 0 222'125 6'731 0 0 20'193 0 201'932 0 0 201'932

1406.04 Schulliegenschaften, 

Geräte und Mobiliar 

2020

10'835 0 0 10'835 1'354 0 0 4'062 0 6'773 0 0 6'773

1406.24 Primarschule, EDV-

Anlage 2021

35'819 0 0 35'819 8'955 0 0 17'910 0 17'909 0 0 17'909

1406.25 Sekundarschule, EDV-

Anlage 2021

23'949 0 0 23'949 5'987 0 0 11'974 0 11'975 0 0 11'975

1404.11 Wigoltingen, 

Sekundarschulhaus, 

Investitionen 2021

554'449 0 0 554'449 16'801 0 0 33'602 0 520'847 0 0 520'847

1404.56 Wigoltingen, 

Kirchstrasse 10, 

Sanierung / Umnutzung 

2022

0 451'065 0 451'065 13'669 0 0 13'669 0 437'396 0 0 437'396

1404.21 Wigoltingen, 

Werkzentrum, 

Sanierung 2022

0 489'430 0 489'430 14'831 0 0 14'831 0 474'599 0 0 474'599

1404.21 Wettbewerb Neubau 

Zyklus 1&2

0 73'615 0 73'615 0 0 0 0 0 73'615 0 0 73'615



Finanzkennzahlen 1. Priorität
Volksschulgemeinde Wigoltingen

2022 2021 Mittelwert

2021/22

Nettoverschuldungsquotient in % -5.7  % -17.1 -11.40

Fragestellung: 

Wieviel Fiskalertrag wird benötigt um die Nettoschuld abzutragen?

Richtwerte:     < 100% gut

100% - 150% genügend

150% - 200% schlecht

>200% Überschuldungsrisiko

Zinsbelastungsanteil in % 0.1  % 0.0 0.05

Fragestellung: 

Wie stark belastet der gebundene Netto-Zinsaufwand den Haushalt?

Richtwerte:     < 2% Sehr gut

2% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht

Zinsbelastungsrisiko in % 1.7  % 1.0 1.35

Fragestellung: 

Wie stark würde der gebundene Zinsaufwand den Haushalt belasten, wenn das Zinsniveau auf 5% steigen würde?

Richtwerte:     < 3% gering

3% - 5% tragbar

5% - 7% erhöht

> 7% schlecht

Aufwanddeckung in % 101.6  % 88.3 94.95

Fragestellung: 

Welchen Anteil des "laufenden Aufwands vor Verwendung des Ertragsüberschusses" konnte mit dem 

laufenden Ertrag gedeckt werden?

Richtwerte:    100% - 103% ausgeglichen

99% - 110% unproblematisch

97.5% - 120% zu überwachen

< 97.5% bzw. > 120% Notwendigkeit von Massnahmen prüfen

Eigenkapitalquote in % 50.3  % 50.8 50.55

Fragestellung: 

Welchen Anteil des laufenden Aufwands ist als Steuerschwankungsreserve in Form von Eigenkapital vorhanden?

Richtwerte:     < 12% ungenügende Steuerschwankungsreserve (Mindestausstattung zu überwachen)

12% - 25% ausreichende / zweckmässige Steuerschwankungsreserve

25% - 40% gut (inklusive zweckgebundenes EK)

> 40% Überhöhtes Eigenkapital (Massnahmen prüfen)



Finanzkennzahlen 2. Priorität 2022  2021 Mittelwert

   2021/22

Bruttoverschuldungsanteil in % 37.7  % 24.0 30.85

Fragestellung: 

Wieviel des laufenden Ertrags wird benötigt um die Bruttoschulden abzutragen?

Richtwerte:        0% - 50% sehr gut

                          50% - 100% gut

                          100% - 150% mittel

                          150% - 200% schlecht

                       > 200% kritisch

Investitionsanteil in % 7.9  % 7.0 7.45

Fragestellung: 

Wie hoch ist dei Investitionsaktivität gemessen an den Gesamtausgaben?

Richtwerte:     > 30% sehr stark

                          20% - 30% stark

                          10% - 20% mittel

                       < 10% schwach

Kapitaldienstanteil in % 3.0  % 3.2 3.10

Fragestellung: 

Welcher Anteil des Ertrags ist durch Aufwände im Bereich Zinsen und Abschreibungen gebunden? 

(finanzieller Spielraum der Gemeinde)

Richtwerte:        bis 0% keine Belastung

                          0.1% - 5% kleine Belastung

                          5% - 15% mittlere Belastung

                          15% - 25% grosse Belastung

                       > 25% sehr grosse Belastung

Nettoschuld je Einwohner in CHF -119.0  CHF -338.6 -228.80

Richtwerte:        Bis Fr.0 Nettovermögen

                          Fr.1 - Fr.1'000 kleine Verschuldung

                          Fr.1'001 - Fr.3'000 mittlere Verschuldung

                          Fr.3'001 - Fr.5'000 grosse Verschuldung

                       > Fr.5'000 kaum noch tragbare Verschuldung

Selbstfinanzierungsanteil in % 2.4  % -9.9 -3.75

Fragestellung: 

Welcher Anteil des laufenden Ertrags stünde in form von Selbstfinanzierung zur Realisierung 

von Investitionen zur Verfügung? (finanzieller Spielraum)

Richtwerte:        bis 0% nicht vorhanden

                          0.1% - 10% schwach

                          10% - 20% mittel

                       > 20% gut



Investitionen 2022 – Kommentar zu den seinerzeit von der Schulgemeindeversamm-
lung genehmigten Krediten: 

Umbau Werkzentrum Wigoltingen 

Im Frühling/Sommer 2022 wurde das Werkzentrum Wigoltingen in verschiedenen Berei-
chen saniert und ein Lift eingebaut. Die Kosten belaufen sich gesamthaft auf CHF 
489'439.20. Der genehmigte Kredit von CHF 520'000 wurde somit nicht vollständig ausge-
schöpft.  

Umbau Kirchstrasse 10 (Schulverwaltung) 

Im Frühling/Sommer 2022 wurde das ehemalige Lehrerhaus an der Kirchstrasse 10 in Wi-
goltingen saniert und wird seither als Provisorium "Schulführung" genutzt. Die Kosten be-
laufen sich auf CHF 163'065.20. Der genehmigte Kredit von CHF 180'000 wurde somit 
ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft. 

Wettbewerb Neubau Zyklus 1 

An der Rechnungsgemeindeversammlung vom Juni 2022 haben die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger den Projektkredit für das "Wettbewerbsverfahren Neubau Zyklus 1" in 
Höhe von CHF 300'000 genehmigt. Bis Ende 2022 wurden für den Wettbewerb Ausgaben 
von CHF 73'614.75 getätigt und im Konto "Anlagen im Bau" verbucht. Da der Wettbe-
werb im Jahr 2023 abgeschlossen wird, erfolgt die Schlussabrechnung für diese Investi-
tion erst in der Jahresrechnung 2023. 

Sollten Sie nach dem Studium der Rechnung 2022 und den Erläuterungen noch Fragen 
haben oder zusätzliche Erklärungen wünschen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich be-
reits ein paar Tage vor der Versammlung bei uns melden, damit wir Ihre Anliegen persön-
lich beantworten bzw. die für die Beantwortung nötigen Unterlagen auf die Versamm-
lung hin bereitstellen können. Gerne stehen Ihnen Beat Hostettler, Ressort Finanzen 
(beat.hostettler@vsgwigoltingen.ch) und Nathalie Wasserfallen, Präsidentin (natha-
lie.wasserfallen@vsgwigoltingen.ch) als Ansprechpersonen zur Verfügung. 
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Planungskredit 
Neubau Zyklus 1 Wigoltingen 

Botschaft zu Traktandum 5

Das Wettbewerbsverfahren betreffend Neubau Zyklus 1 Gebäude in Wigoltingen 
wurde abgeschlossen. Das vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung emp-
fohlene Siegerprojekt steht fest.  

Das Siegerprojekt sowie die Projekte der weiteren Teilnehmenden am Wettbewerb 
werden an folgenden Daten in der Mehrzweckhalle Wigoltingen öffentlich präsen-
tiert: 

Mittwoch 31. Mai 2023 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Dienstag 06. Juni 2023 auf Anmeldung (info@vsgwigoltingen.ch) 
Dienstag 13. Juni 2023 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Eine Besichtigung der Pläne (ohne Modelle) ist vom 01. bis 09. Juni 2023, ohne vor-
herige Anmeldung, zu folgenden Zeiten möglich: 
Montag bis Freitag, 8.00 bis 11.30 Uhr / 13.00 bis 16.00 Uhr (Freitag 09.06.2023 
nur vormittags). 



Die für das Siegerprojekt erstellte Grobkostenschätzung beläuft sich auf CHF 10 
Mio. (inkl. Planungskosten). Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung aus 
dem Jahr 2021 mit errechneten Gesamtkosten von CHF 7.5 Mio. ist folglich eine 
markante Kostenerhöhung zu verzeichnen. Dies sind die Hauptgründe für die Erhö-
hung der Kostenschätzung: 

- verschiedene betriebliche Einrichtungen und Ausstattungen wurden in der
ursprünglichen Berechnung mangels Kenntnis noch nicht einbezogen,

- die Gestaltung der Umgebung war im Zeitpunkt der ersten Berechnung noch
offen,

- die Teuerung im Baugewerbe ist in der Zwischenzeit mindestens um 10% ge-
stiegen,

- die erste Berechnung erfolgte ohne Mehrwertsteuer.

Als nächster Schritt in Richtung Realisierung dringend benötigter neuer Räumlich-
keiten für drei Kindergartenabteilungen, drei 1./2. Klassen sowie verschiedene Ne-
benräume am Schulstandort Wigoltingen steht die Planungsphase an. 

Die Kosten für die Planung setzen sich wie folgt zusammen: 

Planung bis und mit Kostenvorschlag CHF 460'000 
Baubewilligung CHF 40'000 
Total CHF 500'000 

Antrag der Schulbehörde 
Die Schulbehörde beantragt, dem Planungskredit Neubau Zyklus 1 Wigoltingen in 
der Höhe von CHF 500'000 (inkl. Kosten für Baubewilligung von CHF 40'000) zuzu-
stimmen. 



Neue Gemeindeordnung 
 

 

Botschaft zu Traktandum 6 

Die derzeit geltende Gemeindeordnung der Volksschulgemeinde Wigoltingen 
stammt aus dem Jahr 2004. Die Schulbehörde hat die Gemeindeordnung vollstän-
dig überarbeitet im Rahmen einer generellen Überprüfung und Anpassung an die 
aktuelle Rechtslage. 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Texte der geltenden Gemeindeordnung und 
der neuen Gemeindeordnung im Rahmen einer Synopse einander gegenüberge-
stellt. Zudem wurden zur detaillierten Erläuterung an verschiedenen Stellen Be-
merkungen angebracht. 

 

Antrag der Schulbehörde 
Die Schulbehörde beantragt, die neue Gemeindeordnung der Volksschulgemeinde 
Wigoltingen zu genehmigen. 

 



Neue Gemeindeordnung 2023 – Synopse 

Geschätzte Stimmberechtigte 

Vor 18 Jahren wurde die Volksschulgemeinde Wigoltingen aus dem Zusammenschluss der Primarschulgemeinden Raperswilen-Illhart, Sonterswil 
und Wigoltingen sowie der Oberstufenschulgemeinde Wigoltingen gegründet. Die derzeit geltende Gemeindeordnung stammt aus dem Jahr 2004. 
Wenige Bestimmungen wurden in den Jahren 2013 und 2015 geändert. Eine generelle Überprüfung und Anpassung der Gemeindeordnung an die 
aktuelle Rechtslage ist daher angezeigt, weshalb die Schulbehörde die Gemeindeordnung vollumfänglich überarbeitet hat. 

Nachfolgend finden Sie eine Synopse, in welcher die Bestimmungen der geltenden Gemeindeordnung und jene der neuen Gemeindeordnung einan-
der gegenübergestellt werden. Für die Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung wurde unter anderem die «Mustergemeindeordnung für Schulge-
meinden (Stand 28. September 2022)» beigezogen, welche vom Amt für Volksschule des Kantons Thurgau zur Verfügung gestellt wird (im Internet 
abrufbar unter https://av.tg.ch/themen/gemeindeordnung.html/13345). Eine frühere Version der vorliegenden neuen Gemeindeordnung wurde 
dem Rechtsdienst des Departements für Erziehung und Kultur zur Vorprüfung vorgelegt. Vom Rechtsdienst erhaltene Rückmeldungen wurden in die 
vorliegende Version der neuen Gemeindeordnung eingearbeitet. Die Aufzählung der Bestimmungen folgt der neuen Gemeindeordnung. 

Die Schulbehörde der VSG Wigoltingen 

https://av.tg.ch/themen/gemeindeordnung.html/13345
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 I. Organisation 
    

 Art. 1   Art. 1  
Gebiet 

 
Die Volksschulgemeinde Wigoltingen umfasst 
das Gebiet der ehemaligen Primarschulgemein-
den Raperswilen-Illhart, Sonterswil und Wigol-
tingen und somit der deckungsgleichen ehema-
ligen Oberstufenschulgemeinde Wigoltingen. 

 Gebiet Die Volksschulgemeinde Wigoltingen umfasst das 
Gebiet der Politischen Gemeinden Wigoltingen und 
Raperswilen sowie die Gemeindeteile Engwilen, He-
fenhausen, Lipperswil, Sonterswil und Hattenhau-
sen der Politischen Gemeinde Wäldi. 

Die Formulierung wurde ange-
passt hinsichtlich Nennung der 
Politischen Gemeinden bzw. Ge-
meindeteilen, die geografisch zur 
VSG Wigoltingen gehören. Keine 
inhaltlichen Änderungen. 

 
 Art. 2   Art.2  

Aufgabe 
 

Die Volksschulgemeinde Wigoltingen ist Träge-
rin des Kindergartens, der Primarschule sowie 
der Sekundarschule. Sie kann weitere Aufgaben 
aus dem Bereich der Bildung übernehmen. 

 Aufgaben 1 Die Volksschulgemeinde erfüllt die ihr von der 
kantonalen Gesetzgebung und dieser Gemeinde-
ordnung übertragenen Aufgaben im Bereich der 
Volksschule. 
2 Die Volksschulgemeinde kann weitere Aufgaben 
übernehmen, die der Zielsetzung der Schule ent-
sprechen. 
3 Zur Erfüllung bestimmter Aufgaben kann sie mit 
anderen Schulgemeinden Vereinbarungen treffen 
oder mit anderen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften oder privaten Organisationen zusammen-
arbeiten. 

Neue detaillierte Formulierung 
gewählt gemäss Mustergemein-
deordnung des Kantons. Keine in-
haltlichen Änderungen. 

 
 Art. 10   Art. 3  

Organisation 
 

Die Gesamtheit der Stimmberechtigten ist das 
oberste Organ der Volksschulgemeinde. Sie be-
stellt die folgenden Organe: 

1. den Präsidenten 
2. die übrigen Mitglieder der Schulbehörde 
3. die Rechnungsprüfungskommission 
4. das Wahlbüro 

 Organisation Die Organe der Volksschulgemeinde Wigoltingen 
sind: 

1. die Stimmberechtigten der Schulgemeinde 
2. die Mitglieder der Schulbehörde 
3. die Präsidentin oder der Präsident 
4. die Rechnungsprüfungskommission 
5. das Wahlbüro 

Neue Formulierung gewählt ge-
mäss Mustergemeindeordnung 
des Kantons. Keine inhaltlichen 
Änderungen. 
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II. Bestimmungen über die Beschlüsse der Schulgemeinde

Art. 3 Art. 4 
Sachgeschäfte 

Wahlverfahren 

Befugnisse  
der Gemeinde 

1 Sachgeschäfte werden an der Gemeindever-
sammlung entschieden. 
2 Die Gemeindeversammlung kann einzelne 
Sachgeschäfte der Urnenabstimmung unterstel-
len. 

Art. 5 
1 Die Mitglieder der Schulbehörde sowie deren 
Präsident werden an der Urne gewählt. 
2 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskom-
mission und des Wahlbüros werden an der 
Schulgemeindeversammlung gewählt. 
3 Die Wahlen werden öffentlich ausgeschrieben. 
Wahlvorschläge sind bis zum 55. Tag vor dem 
vorgesehenen Abstimmungstag der Schulbe-
hörde einzureichen. 

Art. 6 
1 Die Stimmberechtigten wählen die Organe der 
Gemeinde. 
2 Sie entscheiden über folgende Sachgeschäfte: 
1. Festsetzung des Budgets und des Steuerfus-

ses
2. Genehmigung der Jahresrechnung
3. einmalige Ausgabe über Fr. 50'000.00 und
4. über jährlich wiederkehrende Ausgaben

von über Fr. 20'000.00, sofern sie nicht
durch das Gesetz vorgeschrieben sind

5. Erteilung von Prozessvollmachten, sofern
die mutmasslichen Kosten eines Rechts-
streites Fr. 15'000.00 übersteigen.

6. Grundstückgeschäfte

Kompetenzen  
der Schulgemeinde

1 Die Stimmberechtigten wählen die zu bestellen-
den Organe der Schulgemeinde. 
2 Die Stimmberechtigten äussern ihren Willen an 
der Schulgemeindeversammlung, soweit nicht die 
Urnenabstimmung oder die Urnenwahl vorge-
schrieben ist. 
3 Die Stimmberechtigten entscheiden über fol-
gende Geschäfte: 

a) Urne
1. Wahl der Mitglieder der Schulbehörde so-

wie deren Präsidentin oder dessen Präsi-
dent

2. Erlass und Änderung der Gemeindeord-
nung

3. Zusammenschluss mit anderen Gemein-
den oder Teilen davon und Änderung der
Gebietseinteilung

4. definitive Schliessung von Schulstandor-
ten

5. einmalige Ausgaben über Fr. 1'000'000,
sofern sie nicht durch das Gesetz vorge-
schrieben sind

6. neue jährlich wiederkehrende Ausgaben
von über Fr. 200'000, sofern sie nicht
durch das Gesetz vorgeschrieben sind

7. Mehrausgaben über zehn Prozent von ur-
sprünglich an der Urne bewilligten Ausga-
ben

8. Grundstückgeschäfte über Fr. 250’000
9. Sachgeschäfte, für welche an der Gemein-

deversammlung die Urnenabstimmung
beschlossen wurde

b) Schulgemeindeversammlung
1. Wahl der Rechnungsprüfungskommission

Betreffend Kompetenzen der 
Stimmberechtigten bzw. die 
Durchführung von Wahlen und 
die Behandlung von Sachgeschäf-
ten erfolgt eine grundlegende Än-
derung, indem neu für gewisse 
Geschäfte die Wahl bzw. Abstim-
mung an der Urne vorgeschrie-
ben wird, welche bislang an der 
Schulgemeindeversammlung zur 
Abstimmung vorgelegt wurden. 

Aufgrund der Erfahrungen der 
vergangenen Jahre ist bekannt, 
dass in der VSG Wigoltingen die 
Stimmbeteiligung bei einer Ur-
nenabstimmung um ein Vielfa-
ches höher ist als die Teilnahme 
an Versammlungen. Um zukünftig 
bei der Vorlage von finanziellen 
Grossprojekten ab 1 Mio. Fran-
ken möglichst viele Stimmberech-
tigte zu erreichen und so den ent-
sprechenden Entscheid der 
Stimmberechtigten in einem 
grösseren Umfang demokratisch 
zu legitimieren als bisher, schlägt 
die Schulbehörde diese Neuerung 
vor. 

Weiter wurden die Beträge be-
treffend einmalige und jährlich 
wiederkehrende Ausgaben ange-
passt. 

Neu ist eine Regelung betreffend 
Mehrausgaben von ursprüngli-
chen bewilligten Ausgaben 
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7. Antrag auf Grenzänderung oder Zusammen-
schluss mit anderen Gemeinden

8. Erlass und Aenderung der Gemeindeord-
nung

9. Einleitung von Enteignungsverfahren

2. Wahl der Urnenoffiziantinnen und Urnen-
offizianten

3. Genehmigung von einmaligen Ausgaben
über Fr. 100'000 bis Fr. 1'000'000, sofern
sie nicht durch das Gesetz vorgeschrieben
sind

4. neue jährlich wiederkehrende Ausgaben
über Fr. 50'000 bis Fr. 200'000, sofern sie
nicht durch das Gesetz vorgeschrieben
sind

5. Mehrausgaben über zehn Prozent von ur-
sprünglich von der Schulgemeindever-
sammlung bewilligten Ausgaben

6. Mehrausgaben von ursprünglich von der
Schulbehörde bewilligten Ausgaben, wenn
die ursprünglichen Ausgaben und die
Mehrausgaben zusammen folgende Ge-
samtbeträge übersteigen:

- Fr. 110'000 bei einmaligen Ausgaben
- Fr. 55'000 bei wiederkehrenden Ausga-

ben
7. Genehmigung des Budgets und Festset-

zung des Steuerfusses
8. Genehmigung der Jahresrechnung
9. Grundstückgeschäfte bis Fr. 250'000
10. Einleitung von Enteignungsverfahren
11. Erlass und Änderung allgemeinverbindli-

cher Reglemente
12. Übernahme neuer Aufgaben

4 Die Schulgemeindeversammlung kann einzelne 
Geschäfte der Urnenabstimmung unterstellen. 

(Nachtragskredite) in die Gemein-
deordnung aufgenommen wor-
den. 

Die Bestimmungen von Art. 4 
Abs. 3 Buchstabe a) Ziffern 5 bis 6 
stehen in Beziehung mit 
- Art. 4 Abs. 3 Buchstabe b) Zif-

fern 3 bis 4 und
- Art. 11 Abs. 3 Ziffer 5.

Auf die Nennung der Ausschrei-
bung von Wahlen wird neu ver-
zichtet, da diese bereits gleichlau-
tend in der übergeordneten kan-
tonalen Gesetzgebung geregelt 
ist. 

Auf die Nennung von Erteilung 
von Prozessvollmachten in einem 
Rechtsstreit wird verzichtet, da 
ein solches Geschäft unter die 
Kompetenzen der Schulbehörde 
gemäss Art. 11 fällt. 

Art. 7 Art. 5 
Einberufung der  

Gemeinde- 
versammlung 

1 Die Gemeindeversammlung wird spätestens 
14 Tage vor Beginn von der Schulbehörde ein-
berufen. 
2 Ein Fünftel der Stimmberechtigten kann 
schriftlich bei der Schulbehörde unter Angabe 

Einberufung der 
Schulgemeinde- 

versammlung

1 Die Schulgemeindeversammlung wird von der 
Schulbehörde einberufen, wenn die Geschäfte es 
erfordern oder wenn ein Fünftel der Stimmberech-
tigten bei der Schulbehörde schriftlich unter An-
gabe der Gründe es verlangt. 

Es erfolgte nur eine Neuformulie-
rung von Abs. 3, welche aus Sicht 
der Schulbehörde vom Wortlaut 
her eindeutiger ist als die gel-
tende Fassung. 
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des Abstimmungsgegenstandes die Einberu-
fung einer Gemeindeversammlung verlangen. 
3 Mit der Einberufung ist den Stimmberechtig-
ten eine Traktandenliste und - bei wichtigen 
Sachgeschäften – eine Botschaft der Schulbe-
hörde zuzustellen. Botschaften und Vorlagen 
können pro Haushalt nur einmal zugestellt wer-
den, sofern nicht ein stimmberechtigtes Haus-
haltsmitglied die persönliche Zustellung ver-
langt. 

2 Die Zustellung der Einladung erfolgt spätestens 14 
Tage vor Beginn der Schulgemeindeversammlung. 
3 Den Stimmberechtigten wird eine Einladung sowie 
der Stimmrechtsausweis zugestellt. Die Einladung 
umfasst die Traktandenliste, die Vorlagen mit Bot-
schaften sowie die Anträge der Schulbehörde. Ein-
ladungen können pro Haushalt nur einmal zuge-
stellt werden, sofern nicht ein stimmberechtigtes 
Haushaltsmitglied die persönliche Zustellung ver-
langt. 

Art. 8 Art. 6 
Verbindlichkeit 

 der Traktandenliste 
1 Die Stimmberechtigten können zu Beginn der 
Versammlung eine Aenderung der Reihenfolge 
der zur Abstimmung vorgeschlagenen Ge-
schäfte beschliessen. Die Aufnahme neuer 
Traktanden ist nicht zulässig. 

Verbindlichkeit der  
Traktandenliste

Die Stimmberechtigten können zu Beginn der Schul-
gemeindeversammlung eine Änderung der Reihen-
folge der zur Abstimmung vorgeschlagenen Ge-
schäfte beschliessen. Die Aufnahme neuer Traktan-
den ist nicht zulässig. 

Keine inhaltlichen Änderungen. 
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Art. 8 Art. 7 
Verbindlichkeit der 

Traktandenliste 
2 Anträge zu nicht traktandierten Geschäften 
können mit einfachem Mehr erheblich erklärt 
werden. 
3 Ein erheblich erklärter Antrag geht zur Prü-
fung und Berichterstattung an die Schulbe-
hörde. Der Antrag ist innert eines Jahres nach 
Erheblicherklärung der Gemeindeversammlung 
zu unterbreiten. 

Anträge zu nicht  
traktandierten  

Geschäften

1 Anträge zu nicht traktandierten Geschäften kön-
nen mit einfachem Mehr erheblich erklärt werden. 
2 Ein erheblich erklärter Antrag geht zur Prüfung 
und Berichterstattung an die Schulbehörde. Der 
Antrag ist innert eines Jahres nach Erheblicherklä-
rung der Schulgemeindeversammlung zu unter-
breiten. 

Keine inhaltlichen Änderungen. 

Art. 4 Art. 8 
Abstimmungs- 

verfahren 
Ueber Sachgeschäfte wird offen abgestimmt, 
wenn nicht ein Viertel der Stimmenden die ge-
heime Abstimmung verlangt. 

Abstimmungs- 
verfahren

Die Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ge-
setzliche Bestimmungen geheime Abstimmungen 
erfordern oder mindestens ein Viertel der Stim-
menden dies verlangt. Über diesen Antrag darf 
nicht diskutiert werden. 

Neue detaillierte Formulierung 
gewählt gemäss Mustergemein-
deordnung des Kantons. Keine 
inhaltlichen Änderungen. 

Art. 9 Art. 9 
Protokoll 1 Das Protokoll über die Gemeindeversamm-

lung gibt Auskunft über die Anzahl der Anwe-
senden, die gefassten Beschlüsse und den Ver-
lauf der Diskussion. 
2 Das Protokoll ist der nächstfolgenden Gemein-
deversammlung zur Genehmigung zu unterbrei-
ten. Mit ihrer Unterschrift unter das Protokoll 
bestätigen die Stimmenzähler diese Genehmi-
gung. 

Protokoll 1 Über die Gemeindeversammlung ist ein Protokoll 
zu führen. Es enthält eine kurze, sachliche Wieder-
gabe der Verhandlungen, Anträge und Beschlüsse 
und gibt Auskunft über die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten. 
2 Das Protokoll ist vom Präsidenten oder der Präsi-
dentin und vom Protokollführer oder der Protokoll-
führerin zu unterzeichnen. Es ist an der nächstfol-
genden Gemeindeversammlung zur Genehmigung 
zu unterbreiten. Es ist öffentlich. 

Inhaltliche Anpassung betreffend 
die Personen, welche das Proto-
koll unterzeichnen. 
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 III. Schulbehörde 
 

 Art. 11   Art. 10  
Zusammensetzung  
der Schulbehörde 

 

1 Die Schulbehörde besteht aus dem Präsiden-
ten und aus weiteren 4 Mitgliedern.  
2 Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert 
sich die Schulbehörde selbst. 

 Zusammensetzung  
der Schulbehörde 

1 Die Schulbehörde besteht aus der Präsidentin o-
der dem Präsidenten und aus weiteren vier frei 
gewählten Mitgliedern. 
2 Mit Ausnahme der Präsidentin oder des Präsi-
denten konstituiert sich die Schulbehörde selbst. 

Keine inhaltlichen Änderungen. 

 
 Art. 12   Art. 11  

Kompetenzen  
der Schulbehörde 

 

1 Die Schulbehörde ist im Rahmen der kantona-
len Unterrichtsgesetzgebung und dieser Ge-
meindeordnung für alle Organisations- und Ver-
waltungsaufgaben der Volksschulgemeinde zu-
ständig. 
2 Sie setzt die Entlöhnung der Schulbehörde so-
wie der Mitarbeiter der Volksschulgemeinde 
und die Sitzungsentschädigung fest. Die Entlöh-
nung der Lehrkräfte erfolgt nach den kantona-
len Vorgaben. 
3 Sie stellt die Lehrerschaft und weiteres Perso-
nal ein, soweit dies für die Besorgung der Ange-
legenheiten der Schule notwendig ist. 
4 Sie beschliesst in eigener Kompetenz über alle 
Geschäfte, welche nicht nach Gesetz, Verord-
nung oder Reglement in den Zuständigkeitsbe-
reich eines anderen Organes fallen. 
5 Sie kann einzelne Aufgaben und Befugnisse an 
Dritte übertragen. 

 Kompetenzen  
der Schulbehörde 

1 Die Schulbehörde ist im Rahmen der kantonalen 
Gesetzgebung und dieser Gemeindeordnung für 
alle Organisations- und Verwaltungsaufgaben der 
Volksschulgemeinde zuständig. 
2 Sie kann einzelne Aufgaben und Befugnisse oder 
die Vorbereitung einzelner Geschäfte einem aus 
ihren Mitgliedern gebildeten Ausschuss, dem Prä-
sidium, einem Mitglied der Schulbehörde, der 
Schulleitung, der Schulverwaltung, einer von ihr 
eingesetzten Kommission oder Dritten übertragen, 
sofern dies übergeordnetes Recht nicht aus-
schliesst. 
3 Sie beschliesst in eigener Kompetenz über alle 
Geschäfte, welche nicht nach Gesetz, Verordnung 
oder Reglement in den Zuständigkeitsbereich ei-
nes anderen Organes fallen, namentlich: 

1. Einberufung der Schulgemeindeversamm-
lung und Anordnung von Urnenabstim-
mungen 

2. Erstellung der Gebührenliste für kosten-
pflichtige Leistungen der Schulgemeinde 

3. Besoldung der Mitarbeitenden der Schul-
gemeinde, soweit diese nicht kantonal 
geregelt ist 

4. Entschädigung der Mitglieder der Schul-
behörde und Kommissionen  

5. Finanzkompetenzen und Kredite 
a) einmalige Ausgaben bis Fr. 100'000 

Neue Formulierung gewählt für 
Abs. 1 und 2 gemäss Musterge-
meindeordnung des Kantons. 

Neue Formulierung im Abs. 3 mit 
detaillierter Aufzählung der 
Kompetenzen.  

Finanzielle Kompetenz der Schul-
behörde wurde erhöht: 
einmalige Ausgaben: 
Fr. 50'000 → Fr. 100’000 

wiederkehrende Ausgaben: 
Fr. 20'000 → Fr. 50'000  

Die beantragte Erhöhung der Fi-
nanzkompetenz der Schulbe-
hörde erfolgt hauptsächlich aus 
dem Grund der heute höheren 
Preispolitik in der Wirtschaft zur 
Sicherstellung der Handlungsfä-
higkeit der Behörde im Alltagsge-
schäft. Die Schulbehörde hat die 
Finanzkompetenzen anderer 
Schulgemeinden sowie von Poli-
tischen Gemeinden verglichen.  
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b) neue jährlich wiederkehrende Ausga-
ben bis Fr. 50'000 

c) Mehrausgaben über zehn Prozent 
von ursprünglich von der Schulbe-
hörde bewilligten Ausgaben, sofern 
die ursprünglichen Ausgaben und die 
Mehrausgaben zusammen folgende 
Gesamtbeträge nicht übersteigen: 
- Fr. 110'000 bei einmaligen Ausga-

ben 
- Fr. 55'000 bei wiederkehrenden 

Ausgaben 
6. Vorübergehende Kreditaufnahme im Rah-

men des Budgets zur Sicherstellung der 
Liquidität 

 

Die geltende Fassung enthält keine Bestimmung zum Thema Sit-
zungsteilnahme der Mitglieder der Schulbehörde. 

  Art. 12  
 Sitzungsteilnahme Die Mitglieder der Schulbehörde sind zur Teil-

nahme an den Sitzungen verpflichtet. 
Neue detaillierte Formulierung 
gewählt gemäss Mustergemein-
deordnung des Kantons. 

 
 Art. 14   Art. 13  

Beschlussfassung 
 

1 Die Behörde ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens 3 Mitglieder anwesend sind. 
2 Vorbehaltlich von Ausstandsgründen besteht 
Stimmzwang. 
3 Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als an-
genommen, für den der Präsident gestimmt 
hat. 

 Beschlussfassung 1 Die Behörde ist beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend ist. 
2 Vorbehaltlich von Ausstandsgründen besteht 
Stimmzwang. 
3 Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ange-
nommen, für den die Präsidentin oder der Präsi-
dent gestimmt hat. 

Keine inhaltlichen Änderungen. 

 
 

Die geltende Fassung enthält keine Bestimmung zum Thema Pro-
tokoll der Schulbehördensitzung. 

  Art. 14  
 Protokoll 1 Über die Sitzungen der Schulbehörde ist ein Pro-

tokoll zu führen. Es enthält insbesondere Angaben 
zu Ort und Zeit, den Anwesenden sowie den Be-
schlüssen. 
2 Das Protokoll ist an der nächstfolgenden Sitzung 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Neue Formulierung gewählt ge-
mäss Mustergemeindeordnung 
des Kantons. 
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Die geltende Fassung enthält keine Bestimmung zum Thema Ge-
schäftsordnung. 

  Art. 15  
 Geschäftsordnung 1 Die Schulbehörde gibt sich für ihre Tätigkeit eine 

Geschäftsordnung. 
2 Diese regelt insbesondere die Zusammenarbeit 
und Kompetenzabgrenzung zwischen Schulbe-
hörde, Präsidium, Schulverwaltung und Schullei-
tung sowie Kommissionen. 

Neue Formulierung gewählt ge-
mäss Mustergemeindeordnung 
des Kantons. 

Es liegt eine Geschäftsordnung 
aus dem Jahr 2018 vor, welche 
überarbeitet wird. 

 

Die geltende Fassung enthält keine Bestimmung zum Thema 
amtliche Publikationen. 

  Art. 16  
 Amtliche Publikation 1 Die Schulbehörde bestimmt die amtlichen Publi-

kationsorgane. 
2 Betrifft eine amtliche Publikation eine Politische 
Gemeinde der Volksschulgemeinde Wigoltingen, 
erfolgt die Wahl des Publikationsorgans in Ab-
stimmung mit der betreffenden Politischen Ge-
meinde. 

Neue Formulierung gewählt ge-
mäss Mustergemeindeordnung 
des Kantons. 

 

Die geltende Fassung enthält keine Bestimmung zum Thema In-
formation und Konsultation. 

  Art. 17  
 Information  

und Konsultation 
1 Die Schulbehörde informiert aktuell und bürger-
nah über ihre Tätigkeit und das Schulgeschehen. 
2 Bei Bedarf und insbesondere zur Vorbereitung 
von wesentlichen Geschäften kann sie Vernehm-
lassungen, Anhörungen, öffentliche Orientie-
rungsveranstaltungen oder Konsultativabstim-
mungen durchführen. 

Neue Formulierung gewählt ge-
mäss Mustergemeindeordnung 
des Kantons. 

Diese Bestimmung wurde hin-
sichtlich des neu geltenden kan-
tonalen Öffentlichkeitsgesetzes 
aufgenommen. 

 
 IV. Rechnungsprüfungskommission und Wahlbüro 
 

 Art. 15   Art. 18  
Rechnungsprüfungskom-

mission 
 

1 Die Rechnungsprüfungskommission be-
steht aus 3 Mitgliedern und zwei Ersatzmit-
gliedern. 
2 Sie prüft die Rechnung der Gemeinde in 
formeller und materieller Hinsicht gemäss 
den gesetzlichen Vorgaben. 

 Rechnungsprüfungs- 
kommission 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus 
fünf Mitgliedern, die sich selbst konstituieren; sie 
ist beschlussfähig, wenn mind. drei Mitglieder 
anwesend sind. 
2 Die Rechnungsprüfungskommission prüft die 
Buchhaltung und die Jahresrechnung der Volks-
schulgemeinde Wigoltingen in formeller und ma-
terieller Hinsicht. 

Neu konstituiert sich die Rech-
nungsprüfungskommission selbst, 
es wird nicht mehr unterschieden 
zwischen Mitgliedern und Ersatz-
mitgliedern. 

Der mögliche Beizug einer exter-
nen Revisionsstelle wird neu ex-
plizit erwähnt. 
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3 Die Rechnungsprüfungskommission kann bei ih-
rer Aufgabe durch eine anerkannte externe Revi-
sionsstelle unterstützt werden. Der Auftrag wird 
in gegenseitiger Absprache von der Schulbe-
hörde erteilt. 

 
 Art. 16   Art. 19  

Wahlbüro 
 

Das Wahlbüro setzt sich gemäss § 11 des 
Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht 
zusammen. Es besteht aus dem Präsidenten 
der Schulbehörde als Vorsitzendem und ei-
nem Mitglied der Schulbehörde als Aktuar 
sowie mindestens 3 Urnenoffizianten. 

 Wahlbüro 1 Das Wahlbüro besteht aus der Präsidentin als 
Vorsitzende oder dem Präsidenten als Vorsitzen-
der, einem Mitglied der Schulbehörde als Aktua-
rin oder Aktuar sowie mindestens drei Urnenoffi-
ziantinnen oder Urnenoffizianten. 
2 Das Wahlbüro leitet die Urnenabstimmungen 
und Urnenwahlen nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 

Neue Formulierung gewählt, 
ohne inhaltliche Änderungen. 

 
 

 V. Schulleitung 
 

 Art. 13   Art. 20  
Schulleitung 

 
Die Schulbehörde kann eine Schulleitung 
einsetzen und ihr im Rahmen der kantona-
len Vorgaben Aufgaben und Befugnisse 
übertragen. 

 Schulleitung Die Schulbehörde setzt Schulleitungen ein. Sie 
kann ihnen im Rahmen der Gesetzgebung Aufga-
ben und Befugnisse übertragen. 

Neue Formulierung gewählt, da 
der Einsatz von Schulleitungen 
gemäss kantonalem Volksschul-
gesetz keine «Kann-Vorschrift» 
ist. 

 
 VI. Schlussbestimmung 
 

 Art. 18   Art. 21  
Inkrafttreten 

 
Diese Gemeindeordnung tritt nach Geneh-
migung durch die Schulgemeindeversamm-
lung und des Departementes für Erziehung 
und Kultur des Kantons Thurgau ab 
1.01.2015 in Kraft und ersetzt die Gemein-
deordnung vom 2. August 2013. 

Die Änderungen der Gemeindeordnung tre-
ten nach der Annahme in der Gemeindever-
sammlung vom 18.06.2015 und der Geneh-

 Inkrafttreten Diese Gemeindeordnung tritt am xx.xx.xxxx in Kraft 
und ersetzt die Gemeindeordnung vom 17. Mai 
2004 (zuletzt geändert am 18. Juni 2015). 
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migung durch das Departement für Erzie-
hung und Kultur des Kanton Thurgau wie 
folgt in Kraft: 
- Art. 16 und 17 mit der Genehmigung durch 
das Departement 
- Art. 11 Abs.1 und Art. 14 Abs. 1 am 1. Au-
gust 2017. 

 
Genehmigt anlässlich der Gemeindeversammlung vom 17. Mai 
2004 
 
Geändert anlässlich der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 
2013 
 
Geändert anlässlich der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 
2015 
 
 
Genehmigt vom Departement für Erziehung und Kultur des Kan-
ton Thurgau: 4. Juni 2004 
 
Genehmigt vom Departement für Erziehung und Kultur des Kan-
ton Thurgau: 2. Aug. 2013 
 
Genehmigt vom Departement für Erziehung und Kultur des Kan-
ton Thurgau: 2. Juli 2015 

 Beschlossen anlässlich der Schulgemeindeversammlung vom 13. Juni 
2023. 
 
 
 
 
Die Präsidentin der Volksschulgemeinde Wigoltingen 
Nathalie Wasserfallen 
 
 
 
Die Protokollführerin 
Beatrice Beerli 
 
 
 
Vom Departement für Erziehung und Kultur genehmigt am xx.xx.xxxx. 

 

 



Gebührenreglement 
 

 

Botschaft zu Traktandum 7 

Die Stimmberechtigten sollen aufgrund des strengen abgaberechtlichen Legalitäts-
prinzips mindestens über die Grundsätze von Gebühren bestimmen. Auch wenn 
sich in der Praxis bis anhin keine Probleme ergeben haben, empfiehlt das Amt für 
Volksschule den Schulgemeinden, die Präzisierungen bei einer nächsten geplanten 
Änderung in der Gemeindeordnung aufzunehmen. Damit kann Rechtssicherheit in 
dieser Fragestellung erreicht werden. 

Aus diesem Grund hat die Schulbehörde das nachfolgende Gebührenreglement er-
arbeitet, welches von den Stimmberechtigten zu genehmigen ist. Es ersetzt teil-
weise die derzeit geltende „Benützungsverordnung für Hallen, Räume und Aussen-
anlagen“ vom 01.01.2006. 

Den Text des Gebührenreglements finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Antrag der Schulbehörde 
Die Schulbehörde beantragt, das Gebührenreglement der Volksschulgemeinde Wi-
goltingen zu genehmigen. 

  



Gebührenreglement der Volksschulgemeinde Wigoltingen 
 
Stand: 15.03.2023 
 
 
1. Zweck 

Das Gebührenreglement legt fest, für welche Dienstleistungen die VSG Wigoltingen 
Gebühren erhebt. 

2. Umfang des Reglements 

Für folgende Aufwendungen werden von der VSG Wigoltingen Gebühren erhoben: 

- Nutzung von Schulanlagen  
- Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten bei schulischen Unternehmungen 
- Weitere Leistungen 

3. Zuständigkeiten 

Das Gebührenreglement unterliegt der Zustimmung durch die Stimmberechtigten. 

Die Gebührenliste wird durch die Schulbehörde erlassen. 

Das Nutzungsreglement wird durch die Schulbehörde erlassen. 

4. Nutzung von Schulanlagen 

4.1 Grundsatz 

Die Liegenschaften und Aussenanlagen im Besitz der VSG Wigoltingen dienen in 
erster Linie der Schule. Sofern der Schulunterricht nicht beeinträchtigt wird, stehen 
verschiedene Räumlichkeiten und Aussenanlagen auch Dritten zur Verfügung. Da-
bei steht die Nutzung für Sport und Kultur im Vordergrund. 

Der Unterhalt und die Verwaltung obliegen der Schulbehörde. Die Schulbehörde 
definiert, welche Anlagen Dritten zur Verfügung gestellt werden. 

Für die Erhebung von Gebühren wird unterschieden zwischen kommerzieller Nut-
zung (z.B. gewinnorientierte Veranstaltung) und nicht kommerzieller Nutzung (z.B. 
Trainingsbetrieb). 

Ebenso wird für die Höhe der zu entrichtenden Gebühren unterschieden zwischen 
Nutzern mit Wohnsitz bzw. Sitz inner- oder ausserhalb des Gebietes der VSG Wigol-
tingen. 

  



4.2 Gebührenerhebung 

4.2.1 Trainings- und Übungsbetrieb 

Vereine und andere gemeinnützige Organisationen mit Sitz im Gebiet der VSG Wi-
goltingen können die Anlagen für den Trainings- und Übungsbetrieb zu einer redu-
zierten Nutzungsgebühr gemäss Gebührenliste nutzen. 

4.2.2 Veranstaltungen 

Als Veranstaltungen gelten alle Nutzungen der Schulanlagen, die keinen regelmäs-
sigen Trainings- und Übungsbetrieb zum Zweck haben. 

Für Veranstaltungen werden grundsätzlich Nutzungsgebühren gemäss Gebühren-
liste erhoben. 

Für Veranstaltungen von Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen 
mit Sitz im Gebiet der VSG Wigoltingen werden tiefere Ansätze verrechnet als für 
andere externe Nutzer. 

Zusätzliche Aufwendungen der Hauswartung sind kostenpflichtig und werden ge-
mäss Gebührenliste nach Aufwand abgerechnet. 

Die Nutzung von technischen Gerätschaften ist grundsätzlich kostenpflichtig. 

4.2.3 Parkplätze 

Das Parkieren auf den Parkplätzen der VSG Wigoltingen während dem Trainings- 
und Übungsbetrieb sowie bei Veranstaltungen ist kostenlos. 

Bei grösseren Veranstaltungen können in Absprache mit der Schulverwaltung wei-
tere Aussenflächen der VSG Wigoltingen als Parkplatz genutzt werden (z.B. Pausen-
platz). Für diese Nutzung kann eine Gebühr gemäss Gebührenliste erhoben wer-
den. 

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Körperschaften 

Die Nutzung von Schulanlagen ist für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften im 
Gebiet der VSG Wigoltingen kostenlos. Dies sind namentlich 

- die Politischen Gemeinden 
- die Landeskirchen 
- die Feuerwehrzweckverbände 
  



4.2.5 Sondertarife 

Für nicht kommerzielle Veranstaltungen kann ein Sondertarif gewährt werden. 
Dies gilt insbesondere für Schulen, Vereine und andere gemeinnützige Organisatio-
nen. 

Die Nutzung von Schulanlagen ist kostenlos für nicht kommerzielle, öffentliche Ver-
anstaltungen, welche Angebote für Kinder und Jugendliche im Gebiet der VSG Wi-
goltingen beinhalten. 

Für kommerzielle ausserschulische Angebote zugunsten von Kindern und Jugendli-
chen im Gebiet der VSG Wigoltingen kann ein reduzierter Tarif gewährt werden. 

Die Nutzung von Schulanlagen durch kantonal anerkannte Musikschulen ist kosten-
los. 

5. Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten bei schulischen Unternehmun-
gen 

Für obligatorische schulische Unternehmungen (z.B. Lager, Exkursionen etc.) kön-
nen von den Erziehungsberechtigten gemäss kantonaler Gesetzgebung finanzielle 
Beiträge erhoben werden. 

6. Weitere Leistungen 

Werden Leistungen der VSG Wigoltingen beansprucht, kann der tatsächliche Auf-
wand für diese Leistungen in Rechnung gestellt werden, wenn nicht durch kommu-
nale oder übergeordnete Regelungen die Unentgeltlichkeit vorgesehen ist. Der tat-
sächliche Aufwand umfasst im Normalfall die Personalentschädigung der mit der 
Aufgabe befassten Mitarbeitenden der VSG Wigoltingen. 

7. Inkrafttreten 

Dieses Gebührenreglement wurde von den Stimmberechtigten an der Schulgemein-
deversammlung vom 13. Juni 2023 genehmigt und tritt ab sofort in Kraft. 



Aus dem Schulalltag 
 

 

 

15. Schweizer Schulmeisterschaft im Faustball 

Am 15. März 2023 fanden in der Eulachhalle in Winterthur die Schweizer Schulmeisterschaften Ost im 

Faustball statt. Die VSG Wigoltingen ist mit 19 Teams aus dem Zyklus 1&2 aus allen drei Standorten ange-

treten. Die 5./6. Klasse aus Sonterswil konnte die Bronze Medaille gewinnen. Ein grosses Dankeschön 

möchten wir dem Wigoltingen Faustballverein ausrichten. Sie haben für unsere Kinder im Vorfeld Trainings-

einheiten ermöglicht.  

 

Fastnachtsumzug  

Am diesjährigen Fastnachtsumzug in Wigoltingen mit dem Motto "Back to 1983" waren rund 40 Astronau-

ten aus der VSG Wigoltingen mit ihrem Major Tom unterwegs. Nebst einem sagenhaften Aerobictanz wur-

den massenhaft Konfetti und Süssigkeiten auf ihrem völlig losgelösten Flug durch die Galaxis verteilt. Vielen 

Dank an alle fleissigen Eltern für die Unterstützung beim Herstellen der Kostüme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetry Slam der Sekundarschule 

Rund 80 Gäste zog es nach Wigoltingen zum Poetry-Slam. Ein Poetry-Slam ist ein Wettstreit, bei dem selbst-

verfasste Texte gegeneinander vorgetragen werden. Eine Jury aus dem Publikum entscheidet, wer es von 

den Poeten ins Finale schafft. Gereimte und humorvolle Verse, eine Rede über die Probleme der Mensch-

heit, über die Liebe oder eine Geschichte aus dem Leben eines Jugendlichen. Traditionell erhält der Gewin-

ner eine Flasche Whisky, die er mit allen Teilnehmenden teilen muss. In unserem Fall war die Flasche natür-

lich mit Süssigkeiten gefüllt. Nebst den Darbietungen war für eine perfekt vorbereitete Moderation, profes-

sionelle Licht- und Tontechnik sowie für eine Festwirtschaft gesorgt.  

Verfasser:  Nikita Schabatsko und Valentino Scirocco 



Entwicklung Schülerzahlen 
 

Stand 12.05.2023 
 

Raperswilen 

Schuljahr 2022/23  2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

1. KIGA 10 8 9 9 6 5 

2. KIGA 9 10 8 9 9 6 

1. Klasse 9 9 10 8 9 9 

2. Klasse 4 9 9 10 8 9 

3. Klasse 8 4 9 9 10 8 

4. Klasse 6 8 4 9 9 10 

5. Klasse 3 6 8 4 9 9 

6. Klasse 11 3 6 8 4 9 

Raperswilen Zyklus 1&2 60 57 63 66 64 65 

 

Sonterswil 

Schuljahr 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

1. KIGA 5 5 8 12 9 4 

2. KIGA 10 5 5 8 12 9 

1. Klasse 4 11 5 5 8 12 

2. Klasse 12 5 11 5 5 8 

3. Klasse 4 11 5 11 5 5 

4. Klasse 12 4 11 5 11 5 

5. Klasse 8 12 4 11 5 11 

6. Klasse 10 8 12 4 11 5 

Sonterswil Zyklus 1&2 65 61 61 61 66 59 

 

Wigoltingen 

Schuljahr 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

1. KIGA 25 39 29 23 17 17 

2. KIGA 29 23 39 29 23 17 

1. Klasse 32 31 23 39 29 23 

2. Klasse 33 30 31 23 39 29 

3. Klasse 23 33 30 31 23 39 

4. Klasse 35 23 33 30 31 23 

5. Klasse 28 35 23 33 30 31 

6. Klasse 20 28 35 23 33 30 

Wigoltingen Zyklus 1&6 225 242 243 231 225 209 

 

Sekundarschule 

Schuljahr 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

1. Klasse 36 38 39 53 35 48 

2. Klasse 35 36 38 39 53 35 

3. Klasse 38 35 36 38 39 53 

Total Sek 109 109 113 130 127 136 

 

Total VSG KIGA und PS 350 359 366 357 354 332 
 

Total VSG Wigoltingen 459 468 479 487 481 468 
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